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Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III)

§ 3 Leistungen der Arbeitsförderung

(1) Leistungen der Arbeitsförderung sind Leistungen nach Maßgabe des Dritten und Vierten 
Kapitels dieses Buches.

(2) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind Leistungen nach Maßgabe des Dritten Kapitels 
dieses Buches und Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung.

(3) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung sind Ermessensleistungen mit Ausnahme

1. des Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheins nach § 45 Absatz 7,

2. der Berufsausbildungsbeihilfe während der ersten Berufsausbildung oder einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme,

3. der Leistung zur Vorbereitung auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses im Rahmen einer berufsvorbereitenden 
Bildungsmaßnahme,

4. der Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb eines Berufsabschlusses, des 
Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses,

5. des Kurzarbeitergeldes bei Arbeitsausfall,

6. des Wintergeldes,

7. der Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen,

8. der besonderen Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben und

9. des Arbeitslosengeldes bei beruflicher Weiterbildung.

(4) Entgeltersatzleistungen sind

1. Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit und bei beruflicher Weiterbildung,

2. Teilarbeitslosengeld bei Teilarbeitslosigkeit,

3. Übergangsgeld bei Teilnahme an Maßnahmen zur Teilhabe am Arbeitsleben,

4. Kurzarbeitergeld bei Arbeitsausfall,

5. Insolvenzgeld bei Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers.

§ 22 Verhältnis zu anderen Leistungen

(1) Leistungen der aktiven Arbeitsförderung dürfen nur erbracht werden, wenn nicht andere 
Leistungsträger oder andere öffentlich-rechtliche Stellen zur Erbringung gleichartiger Leistungen 
gesetzlich verpflichtet sind.

(1a) Leistungen nach § 82 dürfen nur erbracht werden, wenn die berufliche Weiterbildung nicht auf 
ein nach § 2 Absatz 1 des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes förderfähiges Fortbildungsziel 
vorbereitet.

(2) Allgemeine und besondere Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben dürfen nur erbracht 
werden, sofern nicht ein anderer Rehabilitationsträger im Sinne des Neunten Buches zuständig ist. 
Der Eingliederungszuschuss für besonders betroffene schwerbehinderte Menschen nach § 90 
Absatz 2 bis 4 und Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung für schwerbehinderte Menschen nach § 
73 dürfen auch dann erbracht werden, wenn ein anderer Leistungsträger zur Erbringung 
gleichartiger Leistungen gesetzlich verpflichtet ist oder, ohne gesetzlich verpflichtet zu sein, 

Legende: 
Änderungen in Orange = Inkrafttreten am 15.März 2020 - Rechtsverordnung rückwirkend zum 

01. März 2020
Änderungen in Rot =    Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung
Änderungen in Grau = Inkrafttreten am 01. Juli 2020
Änderungen in Blau = Inkrafttreten am 01. August 2020
Änderungen in Hellgrün = Inkrafttreten am 01. Oktober 2020
Änderungen in Lila = Inkrafttreten am 01. Januar 2021
Änderungen in Grün =  Inkrafttreten am 01. Januar 2022

2



AM / GR 23.04.2020

Leistungen erbringt. In diesem Fall werden die Leistungen des anderen Leistungsträgers 
angerechnet.

(3) Soweit Leistungen zur Förderung der Berufsausbildung und zur Förderung der beruflichen 
Weiterbildung der Sicherung des Lebensunterhaltes dienen, gehen sie der Ausbildungsbeihilfe 
nach § 44 des Strafvollzugsgesetzes vor. Die Leistungen für Gefangene dürfen die Höhe der 
Ausbildungsbeihilfe nach § 44 des Strafvollzugsgesetzes nicht übersteigen. Sie werden den 
Gefangenen nach einer Förderzusage der Agentur für Arbeit in Vorleistung von den Ländern 
erbracht und von der Bundesagentur erstattet.

(4) Folgende Leistungen des Dritten Kapitels werden nicht an oder für erwerbsfähige 
Leistungsberechtigte im Sinne des Zweiten Buches erbracht: 

1. Leistungen nach § 35,

2. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach dem Zweiten Abschnitt,

3. Leistungen zur Berufsausbildung nach dem Vierten Unterabschnitt des Dritten Abschnitts und
Leistungen nach den §§ 54a und 130 § 54a,

4. Leistungen zur beruflichen Weiterbildung nach dem Vierten Abschnitt, mit Ausnahme von 
Leistungen nach § 82 Absatz 6, und Leistungen nach den §§ 131a und 131b,

5. Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem 
Ersten Unterabschnitt des Fünften Abschnitts,

6. Leistungen der Teilhabe behinderter Menschen am Arbeitsleben nach den §§ 112 bis 114, 
115 Nummer 1 bis 3 mit Ausnahme berufsvorbereitender Bildungsmaßnahmen und der 
Berufsausbildungsbeihilfe, § 116 Absatz 1, 2 und 6, den §§ 117, 118 Satz 1 Nummer 1 und 3 
sowie den §§ 119 bis 121, 127 und 128.

Sofern die Bundesagentur für die Erbringung von Leistungen nach § 35 besondere Dienststellen 
nach § 367 Abs. 2 Satz 2 eingerichtet oder zusätzliche Vermittlungsdienstleistungen 
agenturübergreifend organisiert hat, erbringt sie die dort angebotenen Vermittlungsleistungen 
abweichend von Satz 1 auch an oder für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des Zweiten
Buches. Eine Leistungserbringung an oder für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne des 
Zweiten Buches nach den Grundsätzen der §§ 88 bis 92 des Zehnten Buches bleibt ebenfalls 
unberührt. Die Agenturen für Arbeit dürfen Aufträge nach Satz 3 zur Ausbildungsvermittlung nur 
aus wichtigem Grund ablehnen. Satz 1 gilt nicht für erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Sinne 
des Zweiten Buches, die einen Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Teilarbeitslosengeld haben; die
Sätze 2 bis 4 finden insoweit keine Anwendung.

§ 38 Rechte und Pflichten der Ausbildung- und Arbeitsuchenden

(1) Personen, deren Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnis endet, sind verpflichtet, sich spätestens 
drei Monate vor dessen Beendigung persönlich bei der Agentur für Arbeit unter Angabe der 
persönlichen Daten und des Beendigungszeitpunktes des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses 
arbeitsuchend zu melden. Liegen zwischen der Kenntnis des Beendigungszeitpunktes und der 
Beendigung des Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses weniger als drei Monate, haben sie sich 
innerhalb von drei Tagen nach Kenntnis des Beendigungszeitpunktes zu melden. Zur Wahrung der
Frist nach den Sätzen 1 und 2 reicht eine Anzeige unter Angabe der persönlichen Daten und des 
Beendigungszeitpunktes aus, wenn die persönliche Meldung nach terminlicher Vereinbarung 
nachgeholt wird. Die Pflicht zur Meldung besteht unabhängig davon, ob der Fortbestand des 
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Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses gerichtlich geltend gemacht oder vom Arbeitgeber in 
Aussicht gestellt wird. Die Pflicht zur Meldung gilt nicht bei einem betrieblichen 
Ausbildungsverhältnis. Im Übrigen gelten für Ausbildung- und Arbeitsuchende die Meldepflichten 
im Leistungsverfahren nach den §§ 309 und 310 entsprechend.

(1a) Die zuständige Agentur für Arbeit soll mit der nach Absatz 1 arbeitsuchend gemeldeten 
Person unverzüglich nach der Arbeitsuchendmeldung ein erstes Beratungs- und 
Vermittlungsgespräch führen, das persönlich oder bei Einvernehmen zwischen Agentur für Arbeit 
und der arbeitsuchenden Person auch per Videotelefonie erfolgen kann.

(2) Die Agentur für Arbeit hat unverzüglich nach der Meldung nach Absatz 1 auch Berufsberatung 
durchzuführen.

(3) Ausbildung- und Arbeitsuchende, die Dienstleistungen der Bundesagentur in Anspruch 
nehmen, haben dieser die für eine Vermittlung erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Unterlagen 
vorzulegen und den Abschluss eines Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses unter Benennung des
Arbeitgebers und seines Sitzes unverzüglich mitzuteilen. Sie können die Weitergabe ihrer 
Unterlagen von deren Rückgabe an die Agentur für Arbeit abhängig machen oder ihre Weitergabe 
an namentlich benannte Arbeitgeber ausschließen. Die Anzeige- und Bescheinigungspflichten im 
Leistungsverfahren bei Arbeitsunfähigkeit nach § 311 gelten entsprechend.

(4) Die Arbeitsvermittlung ist durchzuführen, 

1. solange die oder der Arbeitsuchende Leistungen zum Ersatz des Arbeitsentgelts bei 
Arbeitslosigkeit oder Transferkurzarbeitergeld beansprucht oder

2. bis bei Meldepflichtigen nach Absatz 1 der angegebene Beendigungszeitpunkt des 
Ausbildungs- oder Arbeitsverhältnisses erreicht ist.

Im Übrigen kann die Agentur für Arbeit die Arbeitsvermittlung einstellen, wenn die oder der 
Arbeitsuchende die ihr oder ihm nach Absatz 2 oder der Eingliederungsvereinbarung oder dem 
Verwaltungsakt nach § 37 Absatz 3 Satz 4 obliegenden Pflichten nicht erfüllt, ohne dafür einen 
wichtigen Grund zu haben. Die oder der Arbeitsuchende kann die Arbeitsvermittlung erneut nach 
Ablauf von zwölf Wochen in Anspruch nehmen.

(5) Die Ausbildungsvermittlung ist durchzuführen, 

1. bis die oder der Ausbildungsuchende in Ausbildung, schulische Bildung oder Arbeit 
einmündet oder sich die Vermittlung anderweitig erledigt oder

2. solange die oder der Ausbildungsuchende dies verlangt.

Absatz 3 Satz 2 gilt entsprechend.

§ 45 Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung

(1) Ausbildungsuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitsuchende und Arbeitslose können bei
Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die ihre berufliche Eingliederung durch 

1. Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt sowie Feststellung, Verringerung oder 
Beseitigung von Vermittlungshemmnissen,

2. Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen,

3. Vermittlung in eine versicherungspflichtige Beschäftigung,

4. Heranführung an eine selbständige Tätigkeit oder
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5. Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme

unterstützen (Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung). Für die Aktivierung von 
Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden 
Vermittlungshemmnissen, insbesondere auf Grund der Dauer ihrer Arbeitslosigkeit, besonders 
erschwert ist, sollen Maßnahmen gefördert werden, die nach inhaltlicher Ausgestaltung und Dauer 
den erhöhten Stabilisierungs- und Unterstützungsbedarf der Arbeitslosen berücksichtigen. 
Versicherungspflichtige Beschäftigungen mit einer Arbeitszeit von mindestens 15 Stunden 
wöchentlich in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen Union oder einem anderen 
Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind den 
versicherungspflichtigen Beschäftigungen nach Satz 1 Nummer 3 gleichgestellt. Die Förderung 
umfasst die Übernahme der angemessenen Kosten für die Teilnahme, soweit dies für die 
berufliche Eingliederung notwendig ist. Die Förderung kann auf die Weiterleistung von 
Arbeitslosengeld beschränkt werden.

(2) Die Dauer der Einzel- oder Gruppenmaßnahmen muss deren Zweck und Inhalt entsprechen. 
Soweit Maßnahmen oder Teile von Maßnahmen nach Absatz 1 bei oder von einem Arbeitgeber 
durchgeführt werden, dürfen diese jeweils die Dauer von sechs Wochen nicht überschreiten. Die 
Vermittlung von beruflichen Kenntnissen in Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung darf die Dauer von acht Wochen nicht überschreiten. Maßnahmen des Dritten 
Abschnitts sind ausgeschlossen.

(3) Die Agentur für Arbeit kann unter Anwendung des Vergaberechts Träger mit der Durchführung 
von Maßnahmen nach Absatz 1 beauftragen.

(4) Die Agentur für Arbeit kann der oder dem Berechtigten das Vorliegen der Voraussetzungen für 
eine Förderung nach Absatz 1 bescheinigen und Maßnahmeziel und -inhalt festlegen 
(Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein). Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein kann 
zeitlich befristet sowie regional beschränkt werden. Der Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein 
berechtigt zur Auswahl 

1. eines Trägers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende und nach § 179 
zugelassene Maßnahme anbietet,

2. eines Trägers, der eine ausschließlich erfolgsbezogen vergütete Arbeitsvermittlung in 
versicherungspflichtige Beschäftigung anbietet, oder

3. eines Arbeitgebers, der eine dem Maßnahmeziel und -inhalt entsprechende betriebliche 
Maßnahme von einer Dauer bis zu sechs Wochen anbietet.

Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 1 und der ausgewählte Arbeitgeber nach Satz 3 
Nummer 3 haben der Agentur für Arbeit den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein vor Beginn 
der Maßnahme vorzulegen. Der ausgewählte Träger nach Satz 3 Nummer 2 hat der Agentur für 
Arbeit den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein nach erstmaligem Vorliegen der 
Auszahlungsvoraussetzungen vorzulegen.

(5) Die Agentur für Arbeit soll die Entscheidung über die Ausgabe eines Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutscheins nach Absatz 4 von der Eignung und den persönlichen Verhältnissen der 
Förderberechtigten oder der örtlichen Verfügbarkeit von Arbeitsmarktdienstleistungen abhängig 
machen.

(6) Die Vergütung richtet sich nach Art und Umfang der Maßnahme und kann aufwands- oder 
erfolgsbezogen gestaltet sein; eine Pauschalierung ist zulässig. § 83 Absatz 2 gilt entsprechend. 
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Bei einer erfolgreichen Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung durch einen 
Träger nach Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 beträgt die Vergütung 2 000 Euro. Bei 
Langzeitarbeitslosen und behinderten Menschen nach § 2 Absatz 1 des Neunten Buches kann die 
Vergütung auf eine Höhe von bis zu 2 500 Euro festgelegt werden. Die Vergütung nach den 
Sätzen 3 und 4 wird in Höhe von 1 000 Euro nach einer sechswöchigen und der Restbetrag nach 
einer sechsmonatigen Dauer des Beschäftigungsverhältnisses gezahlt. Eine erfolgsbezogene 
Vergütung für die Arbeitsvermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung ist ausgeschlossen, 
wenn das Beschäftigungsverhältnis 

1. von vornherein auf eine Dauer von weniger als drei Monaten begrenzt ist oder

2. bei einem früheren Arbeitgeber begründet wird, bei dem die Arbeitnehmerin oder der 
Arbeitnehmer während der letzten vier Jahre vor Aufnahme der Beschäftigung mehr als drei 
Monate lang versicherungspflichtig beschäftigt war; dies gilt nicht, wenn es sich um die 
befristete Beschäftigung besonders betroffener schwerbehinderter Menschen handelt.

(7) Arbeitslose, die Anspruch auf Arbeitslosengeld haben, dessen Dauer nicht allein auf § 147 
Absatz 3 beruht, und nach einer Arbeitslosigkeit von sechs Wochen innerhalb einer Frist von drei 
Monaten noch nicht vermittelt sind, haben Anspruch auf einen Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutschein nach Absatz 4 Satz 3 Nummer 2. In die Frist werden Zeiten nicht 
eingerechnet, in denen die oder der Arbeitslose an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen 
Eingliederung sowie an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung teilgenommen hat.

(8) Abweichend von Absatz 2 Satz 2 und Absatz 4 Satz 3 Nummer 3 darf bei Langzeitarbeitslosen 
oder Arbeitslosen, deren berufliche Eingliederung auf Grund von schwerwiegenden 
Vermittlungshemmnissen besonders erschwert ist, die Teilnahme an Maßnahmen oder Teilen von 
Maßnahmen, die bei oder von einem Arbeitgeber durchgeführt werden, jeweils die Dauer von zwölf
Wochen nicht überschreiten.

(9) Die Absätze 1 bis 8 gelten entsprechend für die in § 39a genannten Personen.

§ 54a Einstiegsqualifizierung

(1) Arbeitgeber, die eine betriebliche Einstiegsqualifizierung durchführen, können durch Zuschüsse
in Höhe der von ihnen mit der oder dem Auszubildenden vereinbarten Vergütung zuzüglich des 
pauschalierten Anteils am durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag zur Vergütung bis 
zu einer Höhe von 243 Euro monatlich zuzüglich eines pauschalierten Anteils am 
durchschnittlichen Gesamtsozialversicherungsbeitrag der oder des Auszubildenden gefördert 
werden. Der Zuschuss zur Vergütung ist auf 247 Euro monatlich begrenzt. Die betriebliche 
Einstiegsqualifizierung dient der Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb 
beruflicher Handlungsfähigkeit. Soweit die betriebliche Einstiegsqualifizierung als 
Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz durchgeführt wird, gelten die §§ 
68 bis 70 des Berufsbildungsgesetzes.

(2) Eine Einstiegsqualifizierung kann für die Dauer von sechs bis längstens zwölf Monaten 
gefördert werden, wenn sie 

1. auf der Grundlage eines Vertrags im Sinne des § 26 des Berufsbildungsgesetzes mit der 
oder dem Auszubildenden durchgeführt wird,

2. auf einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne des § 4 Absatz 1 des 
Berufsbildungsgesetzes, § 25 Absatz 1 Satz 1 der Handwerksordnung, des 
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Seearbeitsgesetzes, nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes oder des Altenpflegegesetzes 
vorbereitet und

3. in Vollzeit oder wegen der Erziehung eigener Kinder oder der Pflege von 
Familienangehörigen in Teilzeit von mindestens 20 Wochenstunden durchgeführt wird.

(3) Der Abschluss des Vertrags ist der nach dem Berufsbildungsgesetz, im Fall der Vorbereitung 
auf einen nach Teil 2 des Pflegeberufegesetzes oder nach dem Altenpflegegesetz anerkannten 
Ausbildungsberuf der nach Landesrecht zuständigen Stelle anzuzeigen. Die vermittelten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten sind vom Betrieb zu bescheinigen. Die zuständige Stelle 
stellt über die erfolgreich durchgeführte betriebliche Einstiegsqualifizierung ein Zertifikat aus.

(4) Förderungsfähig sind 

1. bei der Agentur für Arbeit gemeldete Ausbildungsbewerberinnen und -bewerber mit aus 
individuellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven, die auch nach den 
bundesweiten Nachvermittlungsaktionen keine Ausbildungsstelle haben,

2. Ausbildungsuchende, die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsreife 
verfügen, und

3. lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Ausbildungsuchende.

(5) Die Förderung einer oder eines Auszubildenden, die oder der bereits eine betriebliche 
Einstiegsqualifizierung bei dem Antrag stellenden Betrieb oder in einem anderen Betrieb des 
Unternehmens durchlaufen hat, oder in einem Betrieb des Unternehmens oder eines verbundenen 
Unternehmens in den letzten drei Jahren vor Beginn der Einstiegsqualifizierung 
versicherungspflichtig beschäftigt war, ist ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn die 
Einstiegsqualifizierung im Betrieb der Ehegatten, Lebenspartnerinnen oder Lebenspartner oder 
Eltern durchgeführt wird.

(6)  Teilnehmende  an  einer  Einstiegsqualifizierung  können  durch  Übernahme  der  Fahrkosten
gefördert  werden.  Für  die  Übernahme und die  Höhe der  Fahrkosten gilt  § 63 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 und Absatz 3 entsprechend.“

§ 56 Berufsausbildungsbeihilfe

(1) Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe während einer Berufsausbildung,
wenn 

1. die Berufsausbildung förderungsfähig ist,

2. sie zum förderungsberechtigten Personenkreis gehören und

3. ihnen die erforderlichen Mittel zur Deckung des Bedarfs für den Lebensunterhalt, die 
Fahrkosten und die sonstigen Aufwendungen (Gesamtbedarf) nicht anderweitig zur Verfügung 
stehen.

(2) Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe während einer 
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme nach § 51. Teilnehmende an einer Vorphase nach § 74 
Absatz 1 Satz 2 ausbildungsvorbereitenden Phase nach § 130 haben Anspruch auf 
Berufsausbildungsbeihilfe wie Auszubildende in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme. 
Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz besitzen, sind
in den Fällen der Sätze 1 und 2 nicht zum Bezug von Berufsausbildungsbeihilfe berechtigt.
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§ 57 Förderungsfähige Berufsausbildung

(1) Eine Berufsausbildung ist förderungsfähig, wenn sie in einem nach dem Berufsbildungsgesetz, 
der Handwerksordnung oder dem Seearbeitsgesetz staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 
betrieblich oder außerbetrieblich oder nach Teil 2, auch in Verbindung mit Teil 5, des 
Pflegeberufegesetzes oder dem Altenpflegegesetz betrieblich durchgeführt wird und der dafür 
vorgeschriebene Berufsausbildungsvertrag abgeschlossen worden ist.

(2) Förderungsfähig ist die erste Berufsausbildung. Eine zweite Berufsausbildung kann gefördert 
werden, wenn zu erwarten ist, dass eine berufliche Eingliederung dauerhaft auf andere Weise nicht
erreicht werden kann und durch die zweite Berufsausbildung die berufliche Eingliederung erreicht 
wird.

(3) Nach der vorzeitigen Lösung eines Berufsausbildungsverhältnisses darf erneut gefördert 
werden, wenn für die Lösung ein berechtigter Grund bestand.

§ 61 Bedarf für den Lebensunterhalt bei Berufsausbildung

(1) Ist die oder der Auszubildende während der Berufsausbildung außerhalb des Haushalts der 
Eltern oder eines Elternteils untergebracht, wird der jeweils geltende Bedarf nach § 13 Absatz 1 
Nummer 1 und Absatz 2 Nummer 2 des Bundesausbildungsförderungsgesetzes zugrunde gelegt.

(2) Ist die oder der Auszubildende mit voller Verpflegung in einem Wohnheim, oder einem Internat 
oder in einer anderen sozialpädagogisch begleiteten Wohnform im Sinne des Achten Buches 
untergebracht, werden abweichend von Absatz 1 als Bedarf für den Lebensunterhalt die im 
Rahmen der §§ 78a bis 78g des Achten Buches vereinbarten Entgelte für Verpflegung und 
Unterbringung ohne sozialpädagogische Begleitung zuzüglich 101 Euro monatlich für sonstige 
Bedürfnisse zugrunde gelegt. Als Bedarf für den Lebensunterhalt von Auszubildenden unter 18 27 
Jahren werden zusätzlich die Entgelte für die sozialpädagogische Begleitung zugrunde gelegt, 
soweit diese nicht von Dritten erstattet werden. Ist die oder der Auszubildende bereits in einer 
anderen sozialpädagogisch begleiteten Wohnform untergebracht, werden Leistungen für junge 
Menschen, die die Voraussetzungen des § 13 Absatz 1 des Achten Buchs erfüllen, vorrangig nach 
§ 13 Absatz 3 des Achten Buches erbracht.

§ 74 Assistierte Ausbildung

(1) Die Agentur für Arbeit kann förderungsberechtige junge Menschen und deren 
Ausbildungsbetriebe während einer betrieblichen Berufsausbildung oder einer 
Einstiegsqualifizierung (begleitende Phase) durch Maßnahmen der Assistierten Ausbildung 
fördern. Die Maßnahme kann auch eine vorgeschaltete Phase enthalten, die die Aufnahme einer 
betrieblichen Berufsausbildung unterstützt (Vorphase).

(2) Ziele der Assistierten Ausbildung sind

1. die Aufnahme einer Berufsausbildung und

2. die Hinführung auf den Abschluss der betrieblichen Berufsausbildung.

Das Ziel der Assistierten Ausbildung ist auch erreicht, wenn der junge Mensch seine betriebliche 
Berufsausbildung ohne die Unterstützung fortsetzen und abschließen kann.
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(3) Förderungsberechtigt sind junge Menschen, die ohne Unterstützung

1. eine Berufsausbildung nicht aufnehmen oder fortsetzen können oder voraussichtlich 
Schwierigkeiten haben werden, die Berufsausbildung abzuschließen, oder

2. wegen in ihrer Person liegender Gründe

a) nach der vorzeitigen Lösung eines betrieblichen Berufsausbildungsverhältnisses eine 
weitere Berufsausbildung nicht aufnehmen oder

b) nach Abschluss einer mit Assistierter Ausbildung unterstützten Berufsausbildung ein 
Arbeitsverhältnis nicht begründen oder festigen können.

Förderungsberechtigt sind auch junge Menschen, die wegen in ihrer Person liegender Gründe 
während einer Einstiegsqualifizierung zusätzlicher Unterstützung bedürfen. Die 
Förderungsberechtigung endet im Fall des Satzes 1 Nummer 2 Buchstabe b spätestens sechs 
Monate nach Begründung eines Arbeitsverhältnisses oder spätestens ein Jahr nach Ende der 
Berufsausbildung.

(4) Der junge Mensch wird, auch im Betrieb, individuell und kontinuierlich unterstützt und 
sozialpädagogisch begleitet. Ihm steht beim Träger der Assistierten Ausbildung über die gesamte 
Laufzeit der Förderung insbesondere eine feste Ausbildungs-begleiterin oder ein fester 
Ausbildungsbegleiter zur Verfügung.

(5) § 57 Absatz 1 gilt entsprechend.

(6) Mit der Durchführung von Maßnahmen der Assistierten Ausbildung beauftragt die Agentur für 
Arbeit Träger unter Anwendung des Vergaberechts.

(7) Die Bundesagentur soll bei der Umsetzung der Assistierten Ausbildung mit den Ländern 
zusammenarbeiten. Durch die Zusammenarbeit sollen unter Berücksichtigung regionaler 
Besonderheiten Möglichkeiten einer Koordination der Akteure eröffnet und dadurch eine hohe 
Wirksamkeit der Maßnahme im Ausbildungsmarkt erreicht werden. Die Bundesagentur kann 
ergänzende Leistungen der Länder berücksichtigen. Das gilt insbesondere für Leistungen der 
Länder zur Förderung nicht nach Absatz 5 förderungsfähiger Berufsausbildungen.

§ 75 Begleitende Phase der Assistierten Ausbildung

(1) In der begleitenden Phase sind auch junge Menschen förderungsberechtigt, die zusätzlich zu 
der in § 74 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genannten Voraussetzung abweichend von § 30 Absatz 1 
des Ersten Buches ihren Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb von Deutschland 
haben, deren Ausbildungsbetrieb aber in Deutschland liegt.

(2) Die begleitende Phase umfasst

1. sozialpädagogische Begleitung,

2. Maßnahmen zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses oder der 
Einstiegsqualifizierung,

3. Angebote zum Abbau von Bildungs- und Sprachdefiziten und

4. Angebote zur Vermittlung fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnissen und Fähigkeiten.

(3) Die Agentur für Arbeit legt die erforderlichen Unterstützungselemente nach Beratung des 
förderungsberechtigten jungen Menschen in Abstimmung mit dem Träger der Maßnahme im 
Einzelfall fest. Sie überprüft die Erforderlichkeit regelmäßig in Abstimmung mit dem Träger.
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(4) Die individuelle Unterstützung des jungen Menschen ist durch den Träger der Maßnahme mit 
dem Ausbildungsbetrieb abzustimmen.

(5) In den Fällen des § 74 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in Verbindung mit Satz 3 kann der junge 
Mensch in der begleitenden Phase gefördert werden, ohne dass ein betriebliches 
Berufsausbildungsverhältnis besteht oder eine Einstiegsqualifizierung durchgeführt wird.

(6) Aufgaben des Ausbildungsbetriebes bei der und Verantwortung desselben für die Durchführung
der Berufsausbildung oder der Einstiegsqualifizierung bleiben unberührt.

(7) Betriebe, die einen mit Assistierter Ausbildung geförderten jungen Menschen ausbilden, können
bei der Durchführung der Berufsausbildung oder der Einstiegsqualifizierung

1. administrativ und organisatorisch sowie

2. zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses oder der Einstiegsqualifizierung 

unterstützt werden.

§ 75a Vorphase der Assistierten Ausbildung

(1) In der Vorphase sind junge Menschen förderungsberechtigt, wenn sie zusätzlich zu der in § 74 
Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 genannten Voraussetzung die Vollzeit-schulpflicht nach den Gesetzen 
der Länder erfüllt haben. Ausländerinnen und Ausländer sind förderungsberechtigt, wenn die 
Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen und sie eine Erwerbstätigkeit ausüben dürfen oder ihnen 
eine Erwerbstätigkeit erlaubt werden kann. Für eine Unterstützung in dieser Phase müssen 
Ausländerinnen und Ausländer, die eine Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz oder eine 
Duldung besitzen, zudem

1. sich seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten 
und

2. schulische Kenntnisse und Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen, die einen 
erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwarten lassen.

Gestattete oder geduldete Ausländerinnen oder Ausländer, die vor dem 1. August 2019 in das 
Bundesgebiet eingereist sind, müssen sich abweichend von Satz 3 Nummer 1 seit mindestens drei
Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet dort aufhalten.

(2) In der Vorphase wird der junge Mensch bei der Suche nach und Aufnahme einer betrieblichen 
Berufsausbildung unterstützt. Abgestimmt auf den individuellen Förderbedarf sind in 
angemessenem Umfang betriebliche Praktika vorzusehen.

(3) Die Vorphase darf eine Dauer von bis zu sechs Monaten umfassen. Konnte der junge Mensch 
in dieser Zeit nicht in eine betriebliche Berufsausbildung vermittelt werden, kann die 
ausbildungsvorbereitende Phase bis zu zwei weitere Monate fortgesetzt werden. 

(4) Die Vorphase darf nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegen. 

(5) Betriebe, die das Ziel verfolgen, einen förderungsberechtigen jungen Menschen auszubilden, 
können bei der Vorbereitung zur Aufnahme der Berufsausbildung durch den jungen Menschen 
durch die Vorphase im Sinne von § 75 Absatz 7 unterstützt werden.“

 § 74 Unterstützung und Förderung der Berufsausbildung
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(1) Träger von Maßnahmen können Zuschüsse erhalten und Maßnahmekosten erstattet 
bekommen, wenn sie förderungsberechtigte junge Menschen 

1. mit ausbildungsbegleitenden Hilfen bei ihrer betrieblichen Berufsausbildung oder ihrer 
Einstiegsqualifizierung unterstützen oder ihre Eingliederungsaussichten in Berufsausbildung 
oder Arbeit verbessern oder

2. anstelle einer Berufsausbildung in einem Betrieb in einer außerbetrieblichen Einrichtung 
ausbilden.

(2) § 57 Absatz 1 gilt entsprechend.

§ 75 Ausbildungsbegleitende Hilfen

(1) Ausbildungsbegleitende Hilfen sind Maßnahmen für förderungsberechtigte junge Menschen, die
über die Vermittlung von betriebs- und ausbildungsüblichen Inhalten hinausgehen, insbesondere 
müssen ausbildungsbegleitende Hilfen während einer Einstiegsqualifizierung über die Vermittlung 
der vom Betrieb im Rahmen der Einstiegsqualifizierung zu vermittelnden Fertigkeiten, Kenntnisse 
und Fähigkeiten hinausgehen. Hierzu gehören Maßnahmen 

1. zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten,

2. zur Förderung fachpraktischer und fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten und

3. zur sozialpädagogischen Begleitung.

(2) Ausbildungsbegleitende Hilfen sind förderungsfähig, wenn sie 

1. die förderungsberechtigten jungen Menschen während einer betrieblichen Berufsausbildung 
oder einer Einstiegsqualifizierung unterstützen,

2. zur Unterstützung nach der vorzeitigen Lösung eines betrieblichen 
Berufsausbildungsverhältnisses bis zur Aufnahme einer weiteren betrieblichen oder einer 
außerbetrieblichen Berufsausbildung erforderlich sind oder

3. nach erfolgreicher Beendigung einer mit ausbildungsbegleitenden Hilfen geförderten 
betrieblichen Berufsausbildung bis zur Begründung oder Festigung eines Arbeitsverhältnisses 
fortgesetzt werden und hierfür erforderlich sind.

Sie enden spätestens sechs Monate nach Begründung eines Arbeitsverhältnisses.

(3) Förderungsberechtigt sind junge Menschen, die ohne die Unterstützung 

1. eine Einstiegsqualifizierung oder eine Berufsausbildung nicht beginnen oder fortsetzen 
können oder voraussichtlich Schwierigkeiten haben werden, die Einstiegsqualifizierung oder die
Berufsausbildung erfolgreich abzuschließen, oder

2. wegen in ihrer Person liegender Gründe 

a) nach der vorzeitigen Lösung eines betrieblichen Berufsausbildungsverhältnisses eine 
weitere Berufsausbildung nicht beginnen oder

b) nach erfolgreicher Beendigung einer Berufsausbildung ein Arbeitsverhältnis nicht 
begründen oder festigen können.

§ 76 Außerbetriebliche Berufsausbildung
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(1) Die Agentur für Arbeit kann förderungsberechtigte junge Menschen durch eine nach § 57 
Absatz 1 förderungsfähige Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung 
(außerbetriebliche Berufsausbildung) fördern. Der Anteil betrieblicher Ausbildungsphasen je 
Ausbildungsjahr muss angemessen sein.

Maßnahmen, die zugunsten förderungsberechtigter junger Menschen als Berufsausbildung in einer
außerbetrieblichen Einrichtung durchgeführt werden (außerbetriebliche Berufsausbildung), sind 
förderungsfähig, wenn 

1. der oder dem an der Maßnahme teilnehmenden Auszubildenden auch mit 
ausbildungsfördernden Leistungen nach diesem Buch eine Ausbildungsstelle in einem Betrieb 
nicht vermittelt werden kann und

2. der Anteil betrieblicher Ausbildungsphasen je Ausbildungsjahr angemessen ist.

(2) Während der Durchführung einer außerbetrieblichen Berufsausbildung sind alle Möglichkeiten 
wahrzunehmen, um den Übergang der oder des Auszubildenden in ein betriebliches 
Berufsausbildungsverhältnis zu unterstützen fördern. Die Agentur für Arbeit zahlt dem Träger, der 
die außerbetriebliche Berufsausbildung durchführt, für jede vorzeitige und nachhaltige Vermittlung 
aus einer außerbetrieblichen Berufsausbildung in eine betriebliche Berufsausbildung eine 
Pauschale in Höhe von 2 000 Euro. Die Vermittlung gilt als vorzeitig, wenn die oder der 
Auszubildende spätestens zwölf Monate vor dem vertraglichen Ende der außerbetrieblichen 
Berufsausbildung vermittelt worden ist. Die Vermittlung gilt als nachhaltig, wenn das 
Berufsausbildungsverhältnis länger als vier Monate fortbesteht. Die Pauschale wird für jede 
Auszubildende und jeden Auszubildenden nur einmal gezahlt.

(2a) Die Gestaltung des Lehrplans, die Unterrichtsmethode und die Güte der zum Einsatz 
vorgesehenen Lehr- und Lernmittel müssen eine erfolgreiche Berufsausbildung erwarten lassen.

(3) Ist ein betriebliches oder außerbetriebliches Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst 
worden, kann die Agentur für Arbeit die Auszubildende oder den Auszubildenden auch durch 
Fortsetzung der Berufsausbildung in einer außerbetrieblichen Einrichtung fördern fortgesetzt 
werden.

(4) Wird ein außerbetriebliches Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst, hat der Träger der 
Maßnahme eine Bescheinigung über bereits erfolgreich absolvierte Teile der Berufsausbildung 
auszustellen.

(5) Förderungsberechtigt sind junge Menschen, 

1. die lernbeeinträchtigt oder sozial benachteiligt sind und wegen in ihrer Person liegender 
Gründe auch mit ausbildungsfördernden Leistungen nach diesem Buch eine Berufsausbildung 
in einem Betrieb nicht aufnehmen ohne die Förderung eine Berufsausbildung nicht beginnen 
können oder

2. deren betriebliches oder außerbetriebliches Berufsausbildungsverhältnis vorzeitig gelöst 
worden ist und deren Eingliederung in betriebliche Berufsausbildung auch mit 
ausbildungsfördernden Leistungen nach diesem Buch aussichtslos ist, sofern zu erwarten ist, 
dass sie die Berufsausbildung erfolgreich abschließen können.

(6) Nicht förderungsberechtigt sind 

1. Ausländerinnen und Ausländer, die weder in der Bundesrepublik Deutschland 
Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer oder Selbständige noch auf Grund des § 2 Absatz 3 des 
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Freizügigkeitsgesetzes/EU freizügigkeitsberechtigt sind, und ihre Familienangehörigen für die 
ersten drei Monate ihres Aufenthalts,

2. Ausländerinnen und Ausländer, 

a) die kein Aufenthaltsrecht haben,

b) deren Aufenthaltsrecht sich allein aus dem Zweck der Arbeitsuche, der Suche nach einem
Ausbildungs- oder Studienplatz, der Ausbildung oder des Studiums ergibt oder

c) die ihr Aufenthaltsrecht allein oder neben einem Aufenthaltsrecht nach Buchstabe b aus 
Artikel 10 der Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 5. April 2011 über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union (ABl. L 141 
vom 27.5.2011, S. 1), die durch die Verordnung (EU) 2016/589 (ABl. L 107 vom 22.4.2016, 
S. 1) geändert worden ist, ableiten,

und ihre Familienangehörigen,

3. Leistungsberechtigte nach § 1 des Asylbewerberleistungsgesetzes.

Satz 1 Nummer 1 gilt nicht für Ausländerinnen und Ausländer, die sich mit einem Aufenthaltstitel 
nach Kapitel 2 Abschnitt 5 des Aufenthaltsgesetzes in der Bundesrepublik Deutschland aufhalten. 
Abweichend von Satz 1 Nummer 2 können Ausländerinnen und Ausländer und ihre 
Familienangehörigen gefördert werden, wenn sie seit mindestens fünf Jahren ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt im Bundesgebiet haben; dies gilt nicht, wenn der Verlust des Rechts nach § 2 Absatz 1 
des Freizügigkeitsgesetzes/EU festgestellt wurde. Die Frist nach Satz 3 beginnt mit der Anmeldung
bei der zuständigen Meldebehörde. Zeiten des nicht rechtmäßigen Aufenthalts, in denen eine 
Ausreisepflicht besteht, werden auf Zeiten des gewöhnlichen Aufenthalts nicht angerechnet.

(7) Die Agentur für Arbeit erstattet dem Träger, der die außerbetriebliche Berufsausbildung 
durchführt, die von diesem an die Auszubildende oder den Auszubildenden zu zahlende 
Ausbildungsvergütung, jedoch höchstens den Betrag nach § 17 Absatz 2 des 
Berufsbildungsgesetzes. Der Betrag erhöht sich um den vom Träger zu tragenden Anteil am 
Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

(8) Mit der Durchführung von Maßnahmen der außerbetrieblichen Berufsausbildung beauftragt die 
Agentur für Arbeit Träger unter Anwendung des Vergaberechts.

§ 77 Sonstige Förderungsvoraussetzungen

Die Maßnahmen nach den §§ 75 und 76 sind nur förderungsfähig, wenn sie nach Aus- und 
Fortbildung sowie Berufserfahrung der Leitung und der Lehr- und Fachkräfte, nach Gestaltung des 
Lehrplans, nach Unterrichtsmethode und Güte der zum Einsatz vorgesehenen Lehr- und Lernmittel
eine erfolgreiche Berufsausbildung oder die erfolgreiche Unterstützung der Berufsausbildung oder 
der Einstiegsqualifizierung erwarten lassen.

§ 79 Leistungen

(1) Die Leistungen umfassen bei 

1. ausbildungsbegleitenden Hilfen die Maßnahmekosten,
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2. einer außerbetrieblichen Berufsausbildung die Zuschüsse zur Ausbildungsvergütung zuzüglich 
des vom Träger zu zahlenden Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrag sowie die 
Maßnahmekosten.

(2) Als Zuschuss zur Ausbildungsvergütung bei einer außerbetrieblichen Berufsausbildung wird die
vom Träger an die Auszubildende oder den Auszubildenden zu zahlende Ausbildungsvergütung, 
jedoch höchstens der Betrag nach § 17 Absatz 2 des Berufsbildungsgesetzes, berücksichtigt. Der 
Betrag erhöht sich um den vom Träger zu tragenden Anteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag.

(3) Als Maßnahmekosten werden erstattet: 

1. die angemessenen Aufwendungen für das zur Durchführung der Maßnahme eingesetzte 
erforderliche Ausbildungs- und Betreuungspersonal, einschließlich dessen regelmäßiger fachlicher 
Weiterbildung, sowie für das erforderliche Leitungs- und Verwaltungspersonal,

2. die angemessenen Sach- und Verwaltungskosten sowie

3. eine Pauschale für jede vorzeitige und nachhaltige Vermittlung aus einer nach § 76 geförderten 
außerbetrieblichen Berufsausbildung in eine betriebliche Berufsausbildung.

Die Pauschale nach Satz 1 Nummer 3 beträgt 2 000 Euro für jede Vermittlung. Die Vermittlung gilt 
als vorzeitig, wenn die oder der Auszubildende spätestens zwölf Monate vor dem vertraglichen 
Ende der außerbetrieblichen Berufsausbildung vermittelt worden ist. Die Vermittlung gilt als 
nachhaltig, wenn das Berufsausbildungsverhältnis länger als vier Monate fortbesteht. Die 
Pauschale wird für jede Auszubildende und jeden Auszubildenden nur einmal gezahlt.

§ 81 Grundsatz

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbildung durch Übernahme 
der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 

1. die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzugliedern oder eine 
ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder weil bei ihnen wegen fehlenden 
Berufsabschlusses die Notwendigkeit der Weiterbildung anerkannt ist,

2. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und

3. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind.

Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maßnahme mit 
Unterrichtsveranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist vorzeitig beendet worden.

(1a) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei arbeitslosen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern auch, wenn durch den Erwerb erweiterter beruflicher Kompetenzen die individuelle 
Beschäftigungsfähigkeit verbessert wird und sie nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
zweckmäßig ist.

(2) Der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses durch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
wird durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert, wenn die Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer

1. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen 
Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, oder auf 
Grund einer mehr als vier Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit 
eine ihrem Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben
können,
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2. für den angestrebten Beruf geeignet sind,

3. voraussichtlich erfolgreich an der Maßnahme teilnehmen werden und

4. mit dem angestrebten Beruf ihre Beschäftigungschancen verbessern.

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre beruflich 
tätig gewesen sind, werden nur gefördert, wenn eine Berufsausbildung oder eine 
berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen nicht möglich oder
nicht zumutbar ist oder die Weiterbildung in einem Engpassberuf angestrebt wird. Zeiten der 
Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege pflegebedürftiger Personen mit mindestens 
Pflegegrad 2 stehen Zeiten einer Beschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich. Absatz 1 Satz 1 
Nummer 2 und 3 und Satz 2 gelten entsprechend.

(2) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
wegen fehlenden Berufsabschlusses, wenn sie 

1. über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier Jahre 
ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine dem Berufsabschluss 
entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können, oder

2. nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen 
Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist; 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne einen solchen Berufsabschluss, die noch nicht drei 
Jahre beruflich tätig gewesen sind, können nur gefördert werden, wenn eine Berufsausbildung 
oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen nicht
möglich oder nicht zumutbar ist oder die Weiterbildung in einem Engpassberuf angestrebt wird.

Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege einer pflegebedürftigen Person mit 
mindestens Pflegegrad 2 stehen Zeiten einer Beschäftigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich.

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch Übernahme der Weiterbildungskosten zum
nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses oder eines gleichwertigen Schulabschlusses 
gefördert, wenn 

1. sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung nach Absatz 1 
erfüllen und

2. zu erwarten ist, dass sie an der Maßnahme erfolgreich teilnehmen werden.

Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. Die Leistung wird 
nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen Zweck durch Dritte erbracht wird. Die Agentur für 
Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass sich die für die allgemeine Schulbildung zuständigen Länder an
den Kosten der Maßnahme beteiligen. Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung bleiben 
anrechnungsfrei.

(3a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können zum Erwerb von Grundkompetenzen durch 
Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 

1. die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
erfüllt sind,

2. die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht über ausreichende Grundkompetenzen 
verfügen, um erfolgreich an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen, die zu einem 
Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen 
Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, und
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3. nach einer Teilnahme an der Maßnahme zum Erwerb von Grundkompetenzen der 
erfolgreiche Abschluss einer beruflichen Weiterbildung nach Nummer 2 erwartet werden kann.

(4) Der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Voraussetzungen für eine 
Förderung bescheinigt (Bildungsgutschein). Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie 
regional und auf bestimmte Bildungsziele beschränkt werden. Der von der Arbeitnehmerin oder 
vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor 
Beginn der Maßnahme vorzulegen. Die Agentur für Arbeit kann auf die Ausstellung eines 
Bildungsgutscheins bei beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verzichten, wenn

1. der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit einverstanden sind 
oder

2. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer oder die Betriebsvertretung das Einverständnis 
zu der Qualifizierung nach § 82 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 erklärt haben. Die Agentur für Arbeit 
kann auf die Ausstellung eines Bildungsgutscheins bei beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern verzichten, wenn der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 
damit einverstanden sind.

(5) (weggefallen)

§ 82 Förderung beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können abweichend von § 81 bei beruflicher 
Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle oder teilweise 
Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 

1. Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt werden, die über ausschließlich 
arbeitsplatzbezogene kurzfristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen,

2. der Erwerb des Berufsabschlusses, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, in der Regel mindestens vier 
Jahre zurückliegt,

3. die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten vier Jahren vor Antragsstellung nicht
an einer nach dieser Vorschrift geförderten beruflichen Weiterbildung teilgenommen hat,

4. die Maßnahme außerhalb des Betriebes oder von einem zugelassenen Träger im Betrieb, 
dem sie angehören, durchgeführt wird und mehr als 120 Stunden dauert und

5. die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen sind.

Die Förderung soll darauf gerichtet sein, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, die berufliche 
Tätigkeiten ausüben, die durch Technologien ersetzt werden können oder in sonstiger Weise vom 
Strukturwandel betroffen sind, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer beruflichen Kompetenzen
zu ermöglichen, um den genannten Herausforderungen besser begegnen zu können. Gleiches gilt 
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf 
anstreben. Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einem 
Betrieb mit weniger als 250 Beschäftigten angehören und soweit sie nach dem 31. Dezember 2020
mit der Teilnahme beginnen, das 45. Lebensjahr vollendet haben oder schwerbehindert im Sinne 
des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches sind. Ausgeschlossen von der Förderung ist die Teilnahme 
an Maßnahmen, zu deren Durchführung der Arbeitgeber auf Grund bundes- oder landesrechtlicher
Regelungen verpflichtet ist.
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(2) Nach Absatz 1 soll nur gefördert werden, wenn sich der Arbeitgeber in angemessenem Umfang
an den Lehrgangskosten beteiligt. Angemessen ist die Beteiligung, wenn der Betrieb, dem die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer angehört, 

1. mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigte hat und der Arbeitgeber mindestens 50 
Prozent,

2. 250 Beschäftigte und weniger als 2 500 Beschäftigte hat und der Arbeitgeber mindestens 75 
Prozent,

3. 2 500 Beschäftigte oder mehr hat und der Arbeitgeber mindestens 85 Prozent, bei Vorliegen 
einer Betriebsvereinbarung über die berufliche Weiterbildung oder eines Tarifvertrages, der 
betriebsbezogen berufliche Weiterbildung vorsieht, mindestens 80 Prozent der 
Lehrgangskosten trägt. 

Abweichend von Satz 1 soll in Betrieben mit weniger als zehn Beschäftigten von einer 
Kostenbeteiligung des Arbeitgebers abgesehen werden. Bei Betrieben mit weniger als 250 
Beschäftigten kann von einer Kostenbeteiligung des Arbeitgebers abgesehen werden, wenn die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer 

1. bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet hat oder

2. schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches ist.

(3) Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern können 
Arbeitgeber durch Zuschüsse zum Arbeitsentgelt gefördert werden, soweit die Weiterbildung im 
Rahmen eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durchgeführt wird. Die Zuschüsse können für 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, bei denen die Voraussetzungen für eine 
Weiterbildungsförderung wegen eines fehlenden Berufsabschlusses nach § 81 Absatz 2 erfüllt 
sind, bis zur Höhe des Betrags erbracht werden, der sich als anteiliges Arbeitsentgelt für 
weiterbildungsbedingte Zeiten ohne Arbeitsleistung errechnet. Dieses umfasst auch den darauf 
entfallenden pauschalen Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag. Im Übrigen 
können bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Absatz 1 Zuschüsse für Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer in Betrieben mit 

1. weniger als zehn Beschäftigten in Höhe von bis zu 75 Prozent,

2. mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigten in Höhe von bis zu 50 Prozent,

3. 250 Beschäftigten oder mehr in Höhe von bis zu 25 Prozent des berücksichtigungsfähigen 
Arbeitsentgelts nach den Sätzen 2 und 3 erbracht werden.

(4) Bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung über die berufliche Weiterbildung oder eines 
Tarifvertrages, der betriebsbezogen berufliche Weiterbildung vorsieht, verringert sich die 
Mindestbeteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten nach Absatz 2 unabhängig von der 
Betriebsgröße um fünf Prozentpunkte. Die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt nach Absatz 3 Satz 4 
können bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 um fünf Prozentpunkte erhöht werden.

(5) Die Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten nach Absatz 2 verringert sich 
unabhängig von der Betriebsgröße um jeweils 10 Prozentpunkte, wenn die beruflichen 
Kompetenzen von mindestens 20 Prozent, im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 1 10 Prozent, 
der Beschäftigten eines Betriebes den betrieblichen Anforderungen voraussichtlich nicht oder 
teilweise nicht mehr entsprechen. Die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt nach Absatz 3 Satz 4 können 
bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 unabhängig von der Betriebsgröße um 10 
Prozentpunkte erhöht werden.
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(6) Der Antrag auf Förderung nach Absatz 1 kann auch vom Arbeitgeber gestellt und die 
Förderleistungen an diesen erbracht werden, wenn

1. der Antrag mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer betrifft, bei denen 
Vergleichbarkeit hinsichtlich Qualifikation, Bildungsziel oder Weiterbildungsbedarf besteht, und

2. diese Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder die Betriebsvertretung ihr Einverständnis 
hierzu erklärt haben.

Bei der Ermessensentscheidung über die Höhe der Förderleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 
kann die Agentur für Arbeit die individuellen und betrieblichen Belange pauschalierend für alle 
betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einheitlich und maßnahmebezogen 
berücksichtigen und die Leistungen als Gesamtleistung bewilligen. Der Arbeitgeber hat der Agentur
für Arbeit die Weiterleitung der Leistungen für Kosten, die den Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern sowie dem Träger der Maßnahme unmittelbar entstehen, spätestens drei Monate 
nach Ende der Maßnahme nachzuweisen. § 83 Absatz 2 bleibt unberührt.“

(6 / 7) § 81 Absatz 4 findet Anwendung. Der Bildungsgutschein kann in Förderhöhe und 
Förderumfang beschränkt werden. Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind zu 
berücksichtigen,

1. Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit von 

a) nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, 

b) nicht mehr als 20 Stunden mit 0,50 und 

c) nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 und

2. im Rahmen der Bestimmung der Betriebsgröße nach den Absätzen 1 bis 3 sämtliche 
Beschäftigte des Unternehmens, dem der Betrieb angehört, und, falls das Unternehmen einem 
Konzern angehört, die Zahl der Beschäftigten des Konzerns. 

Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen 
wöchentlichen Arbeitszeit von nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, von nicht mehr als 20 
Stunden mit 0,50 und von nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen.

(7 / 8) Bei der Ausübung des Ermessens hat die Agentur für Arbeit die unterschiedlichen 
Betriebsgrößen angemessen zu berücksichtigen.

§ 106 Nettoentgeltdifferenz

(1) Die Nettoentgeltdifferenz entspricht der Differenz zwischen 

1. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Soll-Entgelt und

2. dem pauschalierten Nettoentgelt aus dem Ist-Entgelt.

Soll-Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer ohne den 
Arbeitsausfall in dem Anspruchszeitraum erzielt hätte, vermindert um Entgelt für Mehrarbeit. Ist-
Entgelt ist das Bruttoarbeitsentgelt, das die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in dem 
Anspruchszeitraum tatsächlich erzielt hat, zuzüglich aller zustehenden Entgeltanteile. 
Arbeitsentgelt, das einmalig gezahlt wird, bleibt bei der Berechnung von Soll-Entgelt und Ist-Entgelt
außer Betracht. Soll-Entgelt und Ist-Entgelt sind auf den nächsten durch 20 teilbaren Euro-Betrag 
zu runden. § 153 über die Berechnung des Leistungsentgelts beim Arbeitslosengeld gilt mit 
Ausnahme der Regelungen über den Zeitpunkt der Zuordnung der Lohnsteuerklassen und den 

Legende: 
Änderungen in Orange = Inkrafttreten am 15.März 2020 - Rechtsverordnung rückwirkend zum 

01. März 2020
Änderungen in Rot =    Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung
Änderungen in Grau = Inkrafttreten am 01. Juli 2020
Änderungen in Blau = Inkrafttreten am 01. August 2020
Änderungen in Hellgrün = Inkrafttreten am 01. Oktober 2020
Änderungen in Lila = Inkrafttreten am 01. Januar 2021
Änderungen in Grün =  Inkrafttreten am 01. Januar 2022

18



AM / GR 23.04.2020

Steuerklassenwechsel für die Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte beim Kurzarbeitergeld 
entsprechend. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, einen 
Programmablauf zur Berechnung der pauschalierten Nettoentgelte für das Kurzarbeitergeld im 
Bundesanzeiger bekannt zu machen.

(2) Erzielt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer aus anderen als wirtschaftlichen Gründen 
kein Arbeitsentgelt, ist das Ist-Entgelt um den Betrag zu erhöhen, um den das Arbeitsentgelt aus 
diesen Gründen gemindert ist. Arbeitsentgelt, das unter Anrechnung des Kurzarbeitergeldes 
gezahlt wird, bleibt bei der Berechnung des Ist-Entgelts außer Betracht. Bei der Berechnung der 
Nettoentgeltdifferenz nach Absatz 1 bleiben auf Grund von kollektivrechtlichen 
Beschäftigungssicherungsvereinbarungen durchgeführte vorübergehende Änderungen der 
vertraglich vereinbarten Arbeitszeit außer Betracht; die Sätze 1 und 2 sind insoweit nicht 
anzuwenden.

(3) Erzielt die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer für Zeiten des Arbeitsausfalls ein Entgelt aus 
einer anderen während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigung, 
selbständigen Tätigkeit oder Tätigkeit als mithelfende Familienangehörige oder mithelfender 
Familienangehöriger, ist das Ist-Entgelt um dieses Entgelt zu erhöhen.

(4) Lässt sich das Soll-Entgelt einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers in dem 
Anspruchszeitraum nicht hinreichend bestimmt feststellen, ist als Soll-Entgelt das Arbeitsentgelt 
maßgebend, das die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten drei abgerechneten 
Kalendermonaten vor Beginn des Arbeitsausfalls in dem Betrieb durchschnittlich erzielt hat, 
vermindert um Entgelt für Mehrarbeit. Ist eine Berechnung nach Satz 1 nicht möglich, ist das 
durchschnittliche Soll-Entgelt einer vergleichbaren Arbeitnehmerin oder eines vergleichbaren 
Arbeitnehmers zugrunde zu legen. Änderungen der Grundlage für die Berechnung des 
Arbeitsentgelts sind zu berücksichtigen, wenn und solange sie auch während des Arbeitsausfalls 
wirksam sind.

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten für Heimarbeiterinnen und Heimarbeiter mit der Maßgabe, dass als 
Soll-Entgelt das durchschnittliche Bruttoarbeitsentgelt der letzten sechs abgerechneten 
Kalendermonate vor Beginn des Entgeltausfalls zugrunde zu legen ist. War die Heimarbeiterin oder
der Heimarbeiter noch nicht sechs Kalendermonate für den Auftraggeber tätig, so ist das in der 
kürzeren Zeit erzielte Arbeitsentgelt maßgebend.

§ 106a Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge bei beruflicher Weiterbildung

Dem Arbeitgeber werden von der Agentur für Arbeit auf Antrag für den jeweiligen Kalendermonat 
50 Prozent der von ihm allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung in pauschalierter Form
für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erstattet, wenn diese 

1. vor dem 31. Juli 2023 Kurzarbeitergeld beziehen und 

2. an einer beruflichen Weiterbildungsmaßnahme nach § 82 teilnehmen, deren zeitlicher 
Umfang mindestens 50 Prozent der Arbeitsausfallzeit beträgt. 

Die Erstattung erfolgt für die Zeit, in der die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer jeweils vom 
vorübergehenden Arbeitsausfall betroffen ist. Für die Pauschalierung wird die 
Sozialversicherungspauschale nach § 153 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 abzüglich des Beitrages zur 
Arbeitsförderung zu Grunde gelegt.
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§ 109 Verordnungsermächtigung

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, 

1. jeweils für ein Kalenderjahr die pauschalierten monatlichen Nettoentgelte festzulegen, die für die
Berechnungen des Kurzarbeitergeldes maßgeblich sind,

2. die Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld über die gesetzliche Bezugsdauer hinaus bis zur 
Dauer von 24 Monaten zu verlängern, wenn außergewöhnliche Verhältnisse auf dem gesamten 
Arbeitsmarkt vorliegen.

(1a) Die Bundesregierung wird ermächtigt, für den Fall außergewöhnlicher Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die 
Bezugsdauer für das Kurzarbeitergeld über die gesetzliche Bezugsdauer hinaus bis zur Dauer

von 24 Monaten zu verlängern. Die Verordnung ist zeitlich zu befristen.

 (2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die 
nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Wirtschaftszweige nach § 101 Absatz 1 
Nummer 1 festzulegen. In der Regel sollen hierbei der fachliche Geltungsbereich tarifvertraglicher 
Regelungen berücksichtigt und die Tarifvertragsparteien vorher angehört werden.

(3) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, auf Grundlage von 
Vereinbarungen der Tarifvertragsparteien durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des 
Bundesrates bedarf, festzulegen, ob, in welcher Höhe und für welche Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die ergänzenden Leistungen nach § 102 Absatz 2 bis 4 in den Zweigen des 
Baugewerbes und den einzelnen Wirtschaftszweigen erbracht werden.

(4) Bei den Festlegungen nach den Absätzen 2 und 3 ist zu berücksichtigen, ob diese 
voraussichtlich in besonderem Maße dazu beitragen, die wirtschaftliche Tätigkeit in der 
Schlechtwetterzeit zu beleben oder die Beschäftigungsverhältnisse der von saisonbedingten 
Arbeitsausfällen betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zu stabilisieren.

(5) Die Bundesregierung wird ermächtigt, für den Fall außergewöhnlicher Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf,

1. abweichend von § 96 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 den Anteil der in dem Betrieb 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die vom Entgeltausfall betroffen sein 
müssen, auf bis zu 10 Prozent herabzusetzen,

2. abweichend von § 96 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 auf den Einsatz negativer 
Arbeitszeitsalden zur Vermeidung von Kurzarbeit vollständig oder teilweise zu verzichten,

3. eine vollständige oder teilweise Erstattung der von den Arbeitgebern allein zu tragenden 
Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die 
Kurzarbeitergeld beziehen, einzuführen.

Die Verordnung ist zeitlich zu befristen. Die Ermächtigung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 
außer Kraft.

§ 110 Transfermaßnahmen

(1) Nehmen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die auf Grund einer Betriebsänderung oder im 
Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses von Arbeitslosigkeit bedroht 
sind, an Transfermaßnahmen teil, wird diese Teilnahme gefördert, wenn 
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Änderungen in Hellgrün = Inkrafttreten am 01. Oktober 2020
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1. sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung über die Einführung von 
Transfermaßnahmen, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen über einen die Integration 
der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fördernden Interessenausgleich oder Sozialplan nach
§ 112 des Betriebsverfassungsgesetzes, von der Agentur für Arbeit beraten lassen haben,

2. die Maßnahme von einem Dritten durchgeführt wird,

3. die Maßnahme der Eingliederung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den 
Arbeitsmarkt dienen soll und

4. die Durchführung der Maßnahme gesichert ist.

Transfermaßnahmen sind alle Maßnahmen zur Eingliederung von Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern in den Arbeitsmarkt, an deren Finanzierung sich Arbeitgeber angemessen 
beteiligen. Als Betriebsänderung gilt eine Betriebsänderung im Sinne des § 111 des 
Betriebsverfassungsgesetzes, unabhängig von der Unternehmensgröße und unabhängig davon, 
ob im jeweiligen Betrieb das Betriebsverfassungsgesetz anzuwenden ist.

(2) Die Förderung wird als Zuschuss geleistet. Der Zuschuss beträgt 50 Prozent der erforderlichen 
und angemessenen Maßnahmekosten, jedoch höchstens 2 500 Euro je geförderter Arbeitnehmerin
oder gefördertem Arbeitnehmer.

(3) Eine Förderung ist ausgeschlossen, wenn die Maßnahme dazu dient, die Arbeitnehmerin oder 
den Arbeitnehmer auf eine Anschlussbeschäftigung im selben gleichen Betrieb oder in einem 
anderen Betrieb des gleichen Unternehmens vorzubereiten oder, falls das Unternehmen einem 
Konzern angehört, auf eine Anschlussbeschäftigung in einem Betrieb eines anderen 
Konzernunternehmens des Konzerns vorzubereiten. Durch die Förderung darf der Arbeitgeber 
nicht von bestehenden Verpflichtungen entlastet werden. Von der Förderung ausgeschlossen sind 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes mit Ausnahme der Beschäftigten 
von Unternehmen, die in selbständiger Rechtsform erwerbswirtschaftlich betrieben werden.

(4) Während der Teilnahme an Transfermaßnahmen sind andere Leistungen der aktiven 
Arbeitsförderung mit gleichartiger Zielsetzung ausgeschlossen.

§ 111 Transferkurzarbeitergeld

(1) Um Entlassungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu vermeiden und ihre 
Vermittlungsaussichten zu verbessern, haben diese Anspruch auf Kurzarbeitergeld zur Förderung 
der Eingliederung bei betrieblichen Restrukturierungen (Transferkurzarbeitergeld), wenn 

1. und solange sie von einem dauerhaften nicht vermeidbaren Arbeitsausfall mit Entgeltausfall
betroffen sind,

2. die betrieblichen Voraussetzungen erfüllt sind,

3. die persönlichen Voraussetzungen erfüllt sind,

4. sich die Betriebsparteien im Vorfeld der Entscheidung über die Inanspruchnahme von 
Transferkurzarbeitergeld, insbesondere im Rahmen ihrer Verhandlungen über einen die 
Integration der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer fördernden Interessenausgleich oder 
Sozialplan nach § 112 des Betriebsverfassungsgesetzes, von der Agentur für Arbeit beraten 
lassen haben und

5. der dauerhafte Arbeitsausfall der Agentur für Arbeit angezeigt worden ist.

Die Agentur für Arbeit leistet Transferkurzarbeitergeld für längstens zwölf Monate.
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(2) Ein dauerhafter Arbeitsausfall liegt vor, wenn auf Grund einer Betriebsänderung im Sinne des § 
110 Absatz 1 Satz 3 die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
nicht nur vorübergehend entfallen. Der Entgeltausfall kann auch jeweils 100 Prozent des 
monatlichen Bruttoentgelts betragen.

(3) Die betrieblichen Voraussetzungen für die Gewährung von Transferkurzarbeitergeld sind erfüllt,
wenn 

1. in einem Betrieb Personalanpassungsmaßnahmen auf Grund einer Betriebsänderung 
durchgeführt werden,

2. die von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in einer 
betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit zusammengefasst werden, um Entlassungen 
zu vermeiden und ihre Eingliederungschancen zu verbessern,

3. die Organisation und Mittelausstattung der betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit 
den angestrebten Integrationserfolg erwarten lassen und

4. ein System zur Sicherung der Qualität angewendet wird.

Wird die betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit von einem Dritten durchgeführt, tritt an die 
Stelle der Voraussetzung nach Satz 1 Nummer 4 die Trägerzulassung nach § 178.

(4) Die persönlichen Voraussetzungen sind erfüllt, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer

1. von Arbeitslosigkeit bedroht ist,

2. nach Beginn des Arbeitsausfalls eine versicherungspflichtige Beschäftigung fortsetzt oder im 
Anschluss an die Beendigung eines Berufsausbildungsverhältnisses aufnimmt,

3. nicht vom Kurzarbeitergeldbezug ausgeschlossen ist und

4. vor der Überleitung in die betriebsorganisatorisch eigenständige Einheit aus Anlass der 
Betriebsänderung 

a) sich bei der Agentur für Arbeit arbeitsuchend meldet und

b) an einer arbeitsmarktlich zweckmäßigen Maßnahme zur Feststellung der 
Eingliederungsaussichten teilgenommen hat; können in berechtigten Ausnahmefällen trotz 
Mithilfe der Agentur für Arbeit die notwendigen Feststellungsmaßnahmen nicht rechtzeitig 
durchgeführt werden, sind diese im unmittelbaren Anschluss an die Überleitung innerhalb 
eines Monats nachzuholen.

§ 98 Absatz 2 bis 4 gilt entsprechend.

(5) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer des Steinkohlenbergbaus, denen Anpassungsgeld nach 
§ 5 des Steinkohlefinanzierungsgesetzes gezahlt werden kann, haben vor der Inanspruchnahme 
des Anpassungsgeldes Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld.

(6) Für die Anzeige des Arbeitsausfalls gilt § 99 Absatz 1, 2 Satz 1 und Absatz 3 entsprechend. 
Der Arbeitsausfall ist bei der Agentur für Arbeit anzuzeigen, in deren Bezirk der 
personalabgebende Betrieb seinen Sitz hat.

(7) Während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld hat der Arbeitgeber den geförderten 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Vermittlungsvorschläge zu unterbreiten. Stellt der 
Arbeitgeber oder die Agentur für Arbeit fest, dass Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer 
Qualifizierungsdefizite aufweisen, soll der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur Verbesserung 
der Eingliederungsaussichten anbieten. Als geeignet gelten insbesondere 
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1. Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, für die und für deren Träger eine Zulassung nach
dem Fünften Kapitel vorliegt, oder

2. eine zeitlich begrenzte, längstens sechs Monate dauernde Beschäftigung zum Zwecke der 
Qualifizierung bei einem anderen Arbeitgeber.

Bei der Festlegung von Maßnahmen nach Satz 3 ist die Agentur für Arbeit zu beteiligen. Nimmt die
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer während der Beschäftigung in einer betriebsorganisatorisch
eigenständigen Einheit an einer Qualifizierungsmaßnahme teil, deren Ziel die anschließende 
Beschäftigung bei einem anderen Arbeitgeber ist, und wurde das Ziel der Maßnahme nicht 
erreicht, steht die Rückkehr der Arbeitnehmerin oder des Arbeitnehmers in den bisherigen Betrieb 
dem Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nicht entgegen.

(8) Der Anspruch ist ausgeschlossen, wenn Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nur 
vorübergehend in der betriebsorganisatorisch eigenständigen Einheit zusammengefasst werden, 
um anschließend einen anderen Arbeitsplatz in dem gleichen oder einem anderen Betrieb des 
Unternehmens zu besetzen, oder, falls das Unternehmen einem Konzern angehört, einen 
Arbeitsplatz in einem Betrieb eines anderen Konzernunternehmens des Konzerns zu besetzen. § 
110 Absatz 3 Satz 3 gilt entsprechend.

(9) Soweit nichts Abweichendes geregelt ist, sind die für das Kurzarbeitergeld geltenden 
Vorschriften des Ersten Unterabschnitts anzuwenden, mit Ausnahme der ersten beiden Titel und 
des § 109 Absatz 1 Nummer 2 und Absatz 2 bis 4.

§ 111a Förderung der beruflichen Weiterbildung bei Transferkurzarbeitergeld

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nach § 
111 haben, können bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, die während des 
Bezugs von Transferkurzarbeitergeld enden, durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert
werden, wenn

1. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat,

2. der Träger der Maßnahme und die Maßnahme für die Förderung zugelassen sind und

3. der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten trägt.

Die Grundsätze für die berufliche Weiterbildung nach § 81 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 4 und § 83 
gelten entsprechend.

(2) Bei Teilnahme an einer Maßnahme der beruflichen Weiterbildung, die erst nach dem Bezug des
Transferkurzarbeitergeldes endet, können Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nach § 81 
gefördert werden, wenn

1. die Maßnahme spätestens drei Monate oder bei länger als ein Jahr dauernden Maßnahmen 
spätestens sechs Monate vor der Ausschöpfung des Anspruchs auf Transferkurzarbeitergeld 
beginnt und

2. der Arbeitgeber während des Bezugs des Transferkurzarbeitergeldes mindestens 50 Prozent 
der Lehrgangskosten trägt.

Ein Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung nach § 144 ruht während der Zeit, 
für die ein Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld zuerkannt ist.

(3) In Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten verringert sich der von dem Arbeitgeber 
während des Bezugs des Transferkurzarbeitergeldes zu tragende Mindestanteil an den 
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Lehrgangskosten abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 auf 
25 Prozent. Wenn ein Insolvenzereignis im Sinne des § 165 Absatz 1 Satz 2 vorliegt, kann die 
Agentur für Arbeit abweichend von Satz 1, von Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und von Absatz 2 Satz 
1 Nummer 2 eine niedrigere Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten festlegen.“

§ 111a Förderung der beruflichen Weiterbildung bei Transferkurzarbeitergeld

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nach § 
111 haben, können bei Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung durch die 
Übernahme der Weiterbildungskosten nach § 83 gefördert werden, wenn 

1. ihnen im Sinne des § 81 Absatz 2 ein Berufsabschluss fehlt oder sie bei Beginn der Teilnahme 
das 45. Lebensjahr vollendet haben,

2. die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat,

3. der Träger der Maßnahme und die Maßnahme für die Förderung zugelassen sind,

4. die Maßnahme während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld endet und

5. der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent der Lehrgangskosten trägt.

Die Grundsätze für die berufliche Weiterbildung nach § 81 Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 bis 4 
gelten entsprechend.

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die einen Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld nach § 
111 haben und denen im Sinne des § 81 Absatz 2 ein Berufsabschluss fehlt, können bei 
Teilnahme an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung, die zu einem Abschluss in einem 
Ausbildungsberuf führen, nach § 81 gefördert werden, wenn der Arbeitgeber mindestens 50 
Prozent der Lehrgangskosten während des Bezugs von Transferkurzarbeitergeld trägt. Ein 
Anspruch auf Arbeitslosengeld bei beruflicher Weiterbildung nach § 144 ruht während der Zeit, für 
die ein Anspruch auf Transferkurzarbeitergeld zuerkannt ist.

(3) Wenn ein Insolvenzereignis im Sinne des § 165 Absatz 1 Satz 2 vorliegt, kann die Agentur für 
Arbeit abweichend von Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder Absatz 2 Satz 1 eine niedrigere 
Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangskosten festlegen.

§ 130 Assistierte Ausbildung

(1) Die Agentur für Arbeit kann förderungsberechtigte junge Menschen und deren 
Ausbildungsbetriebe während einer betrieblichen Berufsausbildung (ausbildungsbegleitende 
Phase) durch Maßnahmen der Assistierten Ausbildung mit dem Ziel des erfolgreichen Abschlusses
der Berufsausbildung unterstützen. Die Maßnahme kann auch eine vorgeschaltete 
ausbildungsvorbereitende Phase enthalten.

(2) Förderungsberechtigt sind lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte junge Menschen, die 
wegen in ihrer Person liegender Gründe ohne die Förderung eine betriebliche Berufsausbildung 
nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich beenden können. § 57 Absatz 1 und 2 gelten 
entsprechend.
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(2a) In der ausbildungsvorbereitenden Phase sind Ausländerinnen und Ausländer 
förderungsberechtigt, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 2 vorliegen und sie eine 
Erwerbstätigkeit ausüben dürfen oder ihnen eine Erwerbstätigkeit erlaubt werden kann. Für eine 
Unterstützung in dieser Phase müssen Ausländerinnen und Ausländer, die eine 
Aufenthaltsgestattung nach dem Asylgesetz oder eine Duldung besitzen, zudem 

1. sich seit mindestens 15 Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet im Bundesgebiet aufhalten 
und

2. schulische Kenntnisse und Kenntnisse der deutschen Sprache besitzen, die einen 
erfolgreichen Übergang in eine Berufsausbildung erwarten lassen.

Gestattete oder geduldete Ausländerinnen oder Ausländer, die vor dem 1. August 2019 in das 
Bundesgebiet eingereist sind, müssen sich abweichend von Satz 2 Nummer 1 seit mindestens drei
Monaten erlaubt, gestattet oder geduldet dort aufhalten.

(3) Der förderungsberechtigte junge Mensch wird, auch im Betrieb, individuell und kontinuierlich 
unterstützt und sozialpädagogisch begleitet.

(4) In der ausbildungsbegleitenden Phase werden förderungsberechtigte junge Menschen 
unterstützt 

1. zum Abbau von Sprach- und Bildungsdefiziten,

2. zur Förderung fachtheoretischer Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten und

3. zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses.

Die Unterstützung ist mit dem Ausbildungsbetrieb abzustimmen und muss über die Vermittlung 
betriebs- und ausbildungsüblicher Inhalte hinausgehen.

(5) In einer ausbildungsvorbereitenden Phase werden förderungsberechtigte junge Menschen 

1. auf die Aufnahme einer betrieblichen Berufsausbildung vorbereitet und

2. bei der Suche nach einer betrieblichen Ausbildungsstelle unterstützt.

Die ausbildungsvorbereitende Phase darf eine Dauer von bis zu sechs Monaten umfassen. Konnte
der förderungsberechtigte junge Mensch in dieser Zeit nicht in eine betriebliche Berufsausbildung 
vermittelt werden, kann die ausbildungsvorbereitende Phase bis zu zwei weitere Monate 
fortgesetzt werden. Sie darf nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegen. Betriebliche Praktika 
können abgestimmt auf den individuellen Förderbedarf in angemessenem Umfang vorgesehen 
werden.

(6) Betriebe, die einen förderungsberechtigten jungen Menschen betrieblich ausbilden, können bei 
der Durchführung der Berufsausbildung unterstützt werden 

1. administrativ und organisatorisch und

2. zur Stabilisierung des Berufsausbildungsverhältnisses.

Im Fall des Absatzes 1 Satz 2 können Betriebe, die das Ziel verfolgen, einen 
förderungsberechtigten jungen Menschen betrieblich auszubilden, zur Aufnahme der 
Berufsausbildung in der ausbildungsvorbereitenden Phase im Sinne von Satz 1 unterstützt werden.

(7) § 77 gilt entsprechend. Die Leistungen an den Träger der Maßnahme umfassen die 
Maßnahmekosten. § 79 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt entsprechend.

(8) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 können unter den Voraussetzungen von Satz 2 auch junge 
Menschen förderungsberechtigt sein, die aufgrund besonderer Lebensumstände eine betriebliche 

Legende: 
Änderungen in Orange = Inkrafttreten am 15.März 2020 - Rechtsverordnung rückwirkend zum 

01. März 2020
Änderungen in Rot =    Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung
Änderungen in Grau = Inkrafttreten am 01. Juli 2020
Änderungen in Blau = Inkrafttreten am 01. August 2020
Änderungen in Hellgrün = Inkrafttreten am 01. Oktober 2020
Änderungen in Lila = Inkrafttreten am 01. Januar 2021
Änderungen in Grün =  Inkrafttreten am 01. Januar 2022

25



AM / GR 23.04.2020

Berufsausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich beenden können. Voraussetzung ist, 
dass eine Landeskonzeption für den Bereich des Übergangs von der Schule in den Beruf besteht, 
in der die besonderen Lebensumstände konkretisiert sind, dass eine spezifische Landeskonzeption
zur Assistierten Ausbildung vorliegt und dass sich Dritte mit mindestens 50 Prozent an der 
Förderung beteiligen.

(9) Maßnahmen können bis zum 30. September 2020 beginnen. Die Unterstützung von 
Auszubildenden und deren Ausbildungsbetrieben kann in bereits laufenden Maßnahmen auch 
nach diesem Zeitpunkt beginnen. Die oder der Auszubildende muss spätestens in dem 
Ausbildungsjahr den Termin für die vorgesehene reguläre Abschlussprüfung haben, in dem die 
ausbildungsbegleitende Phase der Maßnahme endet.

§ 131a Sonderregelungen zur beruflichen Weiterbildung

(1) (weggefallen)

(2) Abweichend von § 81 Absatz 4 kann die Agentur für Arbeit unter Anwendung des 
Vergaberechts Träger mit der Durchführung von folgenden Maßnahmen beauftragen, wenn die 
Maßnahmen vor Ablauf des 31. Dezember 2023 31. Dezember 2020 beginnen: 

1. Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a führen,

2. Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a und zum Erwerb 
eines Abschlusses in einem Ausbildungsberuf führen, für den nach bundes- oder 
landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, 
oder

3. Maßnahmen, die eine Weiterbildung in einem Betrieb, die auf den Erwerb eines 
Berufsabschlusses im Sinne des § 81 Absatz 2 Nummer 1 Nummer 2 erster Halbsatz gerichtet 
ist, begleitend unterstützen.

Für Maßnahmen nach Nummer 2 gilt § 180 Absatz 4 entsprechend. § 176 Absatz 2 Satz 2 findet 
keine Anwendung.

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach § 81 geförderten beruflichen 
Weiterbildung teilnehmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach 
bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren 
festgelegt ist, erhalten folgende Prämien, wenn die Maßnahme vor Ablauf des 31. Dezember 2023 
31. Dezember 2020 beginnt: 

1. nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten Zwischenprüfung eine Prämie von 1 
000 Euro und

2. nach Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1 500 Euro.

§ 141 Persönliche Arbeitslosmeldung

(1) Die oder der Arbeitslose hat sich elektronisch im Fachportal der Bundesagentur oder persönlich
bei der zuständigen Agentur für Arbeit arbeitslos zu melden. Das in Satz 1 genannte elektronische 
Verfahren muss die Voraussetzungen des § 36a Absatz 2 Satz 4 Nummer 1 in Verbindung mit 
Satz 5 erster Halbsatz des Ersten Buches erfüllen. Eine Meldung ist auch zulässig, wenn die 
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Arbeitslosigkeit noch nicht eingetreten, der Eintritt der Arbeitslosigkeit aber innerhalb der nächsten 
drei Monate zu erwarten ist.

(2 3) Ist die zuständige Agentur für Arbeit am ersten Tag der Beschäftigungslosigkeit der oder des 
Arbeitslosen nicht dienstbereit, so wirkt eine persönliche Meldung an dem nächsten Tag, an dem 
die Agentur für Arbeit dienstbereit ist, auf den Tag zurück, an dem die Agentur für Arbeit nicht 
dienstbereit war.

(3 2) Die Wirkung der Meldung erlischt 

1. bei einer mehr als sechswöchigen Unterbrechung der Arbeitslosigkeit,

2. mit der Aufnahme der Beschäftigung, selbständigen Tätigkeit, Tätigkeit als mithelfende 
Familienangehörige oder als mithelfender Familienangehöriger, wenn die oder der Arbeitslose 
diese der Agentur für Arbeit nicht unverzüglich mitgeteilt hat.

(4) Die zuständige Agentur für Arbeit soll mit der oder dem Arbeitslosen unverzüglich nach Eintritt 
der Arbeitslosigkeit ein persönliches Beratungs- und Vermittlungsgespräch führen. Dies ist 
entbehrlich, wenn das persönliche Beratungs- und Vermittlungsgespräch bereits in zeitlicher Nähe 
vor Eintritt der Arbeitslosigkeit, in der Regel innerhalb von vier Wochen, vor Eintritt der 
Arbeitslosigkeit geführt worden ist.

§ 144 Anspruchsvoraussetzungen bei beruflicher Weiterbildung

(1) Anspruch auf Arbeitslosengeld hat auch, wer die Voraussetzungen für einen Anspruch auf 
Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit allein wegen einer nach § 81 geförderten beruflichen 
Weiterbildung nicht erfüllt.

(2) Bei einer Arbeitnehmerin oder einem Arbeitnehmer, die oder der vor Eintritt in die Maßnahme 
nicht arbeitslos war, gelten die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld bei 
Arbeitslosigkeit als erfüllt, wenn sie oder er 

1. bei Eintritt in die Maßnahme einen Anspruch auf Arbeitslosengeld bei Arbeitslosigkeit hätte, 
der weder ausgeschöpft noch erloschen ist, oder

2. die Anwartschaftszeit im Fall von Arbeitslosigkeit am Tag des Eintritts in die Maßnahme der
beruflichen Weiterbildung erfüllt hätte; insoweit gilt der Tag des Eintritts in die Maßnahme als 
Tag der persönlichen Arbeitslosmeldung.

§ 179 Maßnahmezulassung

(1) Eine Maßnahme ist von der fachkundigen Stelle zuzulassen, wenn sie 

1. nach Gestaltung der Inhalte, der Methoden und Materialien ihrer Vermittlung sowie der 
Lehrorganisation eine erfolgreiche Teilnahme erwarten lässt und nach Lage und Entwicklung des 
Arbeitsmarktes zweckmäßig ist,

2. angemessene Teilnahmebedingungen bietet und die räumliche, personelle und technische 
Ausstattung die Durchführung der Maßnahme gewährleisten und

3. nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant und durchgeführt wird, 
insbesondere die Kosten und die Dauer angemessen sind; die Dauer ist angemessen, wenn sie 
sich auf den Umfang beschränkt, der notwendig ist, um das Maßnahmeziel zu erreichen.
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Die Kosten einer Maßnahme nach § 45 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 sind angemessen, wenn sie 
sachgerecht ermittelt worden sind und sie die für das jeweilige Maßnahmeziel von der 
Bundesagentur jährlich ermittelten durchschnittlichen Kostensätze einschließlich der von ihr 
beauftragten Maßnahmen nicht unverhältnismäßig übersteigen.

(2) Die Kosten einer Maßnahme nach § 45 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 und nach den §§ 81 und 82 
sind angemessen, wenn sie sachgerecht ermittelt worden sind und die von der Bundesagentur für 
das jeweilige Maßnahme- oder Bildungsziel zweijährlich ermittelten durchschnittlichen Kostensätze
nicht überschreiten 

oder die Überschreitung der durchschnittlichen Kostensätze auf notwendige besondere 
Aufwendungen zurückzuführen ist. Überschreiten die kalkulierten Maßnahmekosten auf Grund 
dieser Aufwendungen die durchschnittlichen Kostensätze um mehr als 25 Prozent, bedarf die 
Zulassung dieser Maßnahmen der Zustimmung der Bundesagentur.“

(3) Eine Maßnahme, die im Ausland durchgeführt wird, kann nur zugelassen werden, wenn die 
Durchführung im Ausland für das Erreichen des Maßnahmeziels besonders dienlich ist.

§ 180 Ergänzende Anforderungen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung

(1) Für eine Maßnahme der beruflichen Weiterbildung nach den §§ 81 und 82 gelten für die 
Zulassung durch die fachkundige Stelle ergänzend die Anforderungen der nachfolgenden Absätze.

(2) Eine Maßnahme ist zuzulassen, wenn 

1. durch sie berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten erhalten, erweitert, der 
technischen Entwicklung angepasst werden oder ein beruflicher Aufstieg ermöglicht wird,

2. sie einen beruflichen Abschluss vermittelt oder die Weiterbildung in einem Betrieb, die zu 
einem solchen Abschluss führt, unterstützend begleitet oder

3. sie zu einer anderen beruflichen Tätigkeit befähigt

und mit einem Zeugnis, das Auskunft über den Inhalt des vermittelten Lehrstoffs gibt, abschließt. 
Sofern es dem Wiedereingliederungserfolg förderlich ist, soll die Maßnahme im erforderlichen 
Umfang Grundkompetenzen vermitteln und betriebliche Lernphasen vorsehen.

(3) Ausgeschlossen von der Zulassung ist eine Maßnahme, wenn 

1. überwiegend Wissen vermittelt wird, das dem von allgemeinbildenden Schulen angestrebten 
Bildungsziel entspricht oder die Maßnahme auf den Erwerb eines Studienabschlusses an 
Hochschulen oder ähnlichen Bildungsstätten gerichtet ist oder oder den berufsqualifizierenden 
Studiengängen an Hochschulen oder ähnlichen Bildungsstätten entspricht oder

2. überwiegend nicht berufsbezogene Inhalte vermittelt werden oder.

3. die Maßnahmekosten über den durchschnittlichen Kostensätzen liegen, die für das jeweilige 
Bildungsziel von der Bundesagentur jährlich ermittelt werden, es sei denn, die innerhalb der 
Bundesagentur zuständige Stelle stimmt den erhöhten Maßnahmekosten zu.

Satz 1 Nummer 1 und 2 gilt nicht für Maßnahmen, die 

1. auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereiten,

2. Grundkompetenzen vermitteln, die für den Erwerb eines Abschlusses in einem anerkannten 
Ausbildungsberuf erforderlich sind, oder
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3. die Weiterbildung in einem Betrieb, die zum Erwerb eines solchen Abschlusses führt, 
unterstützend begleiten.

(4) Die Dauer einer Vollzeitmaßnahme, die zu einem Abschluss in einem allgemein anerkannten 
Ausbildungsberuf führt, ist angemessen im Sinne des § 179 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3, wenn sie 
gegenüber einer entsprechenden Berufsausbildung um mindestens ein Drittel der Ausbildungszeit 
verkürzt ist. Ist eine Verkürzung um mindestens ein Drittel der Ausbildungszeit auf Grund bundes- 
oder landesgesetzlicher Regelungen ausgeschlossen, so ist ein Maßnahmeteil von bis zu zwei 
Dritteln nur förderungsfähig, wenn bereits zu Beginn der Maßnahme die Finanzierung für die 
gesamte Dauer der Maßnahme auf Grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen gesichert 
ist. Abweichend von Satz 1 ist die Dauer einer Vollzeitmaßnahme der beruflichen Weiterbildung 
auch dann angemessen, wenn sie nach dem Pflegeberufegesetz nicht um mindestens ein Drittel 
verkürzt werden kann; insoweit ist Satz 2 nicht anzuwenden.

(5) Zeiten einer der beruflichen Weiterbildung folgenden Beschäftigung, die der Erlangung der 
staatlichen Anerkennung oder der staatlichen Erlaubnis zur Ausübung des Berufes dienen, sind 
nicht berufliche Weiterbildung im Sinne dieses Buches.

§ 181 Zulassungsverfahren

(1) Die Zulassung ist unter Beifügung der erforderlichen Unterlagen bei einer fachkundigen Stelle 
zu beantragen. Der Antrag muss alle Angaben und Nachweise enthalten, die erforderlich sind, um 
das Vorliegen der Voraussetzungen festzustellen.

(2) Soweit bereits eine Zulassung bei einer anderen fachkundigen Stelle beantragt worden ist, ist 
dies und die Entscheidung dieser fachkundigen Stelle mitzuteilen. Beantragt der Träger die 
Zulassung von Maßnahmen nicht bei der fachkundigen Stelle, bei der er seine Zulassung als 
Träger beantragt hat, so hat er der fachkundigen Stelle, bei der er die Zulassung von Maßnahmen 
beantragt, alle Unterlagen für seine Zulassung und eine gegebenenfalls bereits erteilte Zulassung 
zur Verfügung zu stellen.

(3) Der Träger kann beantragen, dass die fachkundige Stelle eine durch sie bestimmte 
Referenzauswahl von Maßnahmen prüft, die in einem angemessenen Verhältnis zur Zahl der 
Maßnahmen des Trägers stehen, für die er die Zulassung beantragt. Die Zulassung aller 
Maßnahmen setzt voraus, dass die gesetzlichen Voraussetzungen für die geprüften Maßnahmen 
erfüllt sind. Für nach der Zulassung angebotene weitere Maßnahmen des Trägers ist das 
Zulassungsverfahren in entsprechender Anwendung der Sätze 1 und 2 wieder zu eröffnen.

(4) Die fachkundige Stelle entscheidet über den Antrag auf Zulassung des Trägers einschließlich 
seiner Zweigstellen sowie der Maßnahmen nach Prüfung der eingereichten Antragsunterlagen und 
örtlichen Prüfungen. Sie soll dabei Zertifikate oder Anerkennungen unabhängiger Stellen, die in 
einem dem Zulassungsverfahren entsprechenden Verfahren erteilt worden sind, ganz oder 
teilweise berücksichtigen. Sie kann das Zulassungsverfahren einmalig zur Nachbesserung nicht 
erfüllter Kriterien für längstens drei Monate aussetzen oder die Zulassung endgültig ablehnen. Die 
Entscheidung bedarf der Schriftform. An der Entscheidung dürfen Personen, die im Rahmen des 
Zulassungsverfahrens gutachterliche oder beratende Funktionen ausgeübt haben, nicht beteiligt 
sein.

(5) Die fachkundige Stelle kann die Zulassung maßnahmebezogen und örtlich einschränken, wenn 
dies unter Berücksichtigung aller Umstände sowie von Lage und voraussichtlicher Entwicklung des
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Arbeitsmarktes gerechtfertigt ist oder dies beantragt wird. § 177 Absatz 3 Satz 2 und 3 und Absatz 
4 gilt entsprechend.

(6) Mit der Zulassung wird ein Zertifikat vergeben. Die Zertifikate für die Zulassung des Trägers 
und für die Zulassung von Maßnahmen nach § 45 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 und den §§ 81 und 
82 werden wie folgt bezeichnet: 

1. „Zugelassener Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung. Zugelassen durch (Name der 
fachkundigen Stelle) – von (Name der Akkreditierungsstelle) akkreditierte 
Zertifizierungsstelle“,

2. „Zugelassene Maßnahme zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach dem Recht 
der Arbeitsförderung. Zugelassen durch (Name der fachkundigen Stelle) – von (Name der 
Akkreditierungsstelle) akkreditierte Zertifizierungsstelle“ oder

3. „Zugelassene Weiterbildungsmaßnahme für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
nach dem Recht der Arbeitsförderung. Zugelassen durch (Name der fachkundigen Stelle) – 
von (Name der Akkreditierungsstelle) akkreditierte Zertifizierungsstelle“.

(7) Die fachkundige Stelle ist verpflichtet, die Zulassung zu entziehen, wenn der Träger die 
rechtlichen Anforderungen auch nach Ablauf einer von ihr gesetzten, drei Monate nicht 
überschreitenden Frist nicht erfüllt.

(8) Die fachkundige Stelle hat die Kostensätze der zugelassenen Maßnahmen zu erfassen und der
Bundesagentur vorzulegen.

(9) Die fachkundige Stelle hat der Akkreditierungsstelle jährlich in einer von der 
Akkreditierungsstelle vorgegebenen Form jeweils bis 31. März die Zahl

1. der im vorangegangenen Kalenderjahr neu erteilten Zulassungen von Trägern und 
Maßnahmen und

2. der am 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres gültigen Zulassungen von 
Trägern und Maßnahmen

für die jeweiligen Fachbereiche nach § 5 Absatz 1 Satz 3 der Akkreditierungs- und 
Zulassungsverordnung Arbeitsförderung zu übermitteln. Die Akkreditierungsstelle hat die ihr 
übermittelten Zahlen der Zulassungen von Trägern und Maßnahmen nach der in Satz 1 genannten
Untergliederung zu veröffentlichen.“

§ 321 Schadensersatz

Wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. eine Arbeitsbescheinigung nach § 312, eine Nebeneinkommensbescheinigung nach § 313 
oder eine Insolvenzgeldbescheinigung nach § 314 nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 
ausfüllt,

2. eine Auskunft auf Grund der allgemeinen Auskunftspflicht Dritter nach § 315, der 
Auskunftspflicht bei beruflicher Aus- und Weiterbildung und bei einer Leistung zur Teilhabe am
Arbeitsleben nach § 318 oder der Auskunftspflicht bei Leistung von Insolvenzgeld nach § 316 
nicht, nicht richtig oder nicht vollständig erteilt,

3. als Arbeitgeber seine Berechnungs-, Auszahlungs-, Aufzeichnungs- und Mitteilungspflichten
bei Kurzarbeitergeld, Wintergeld und Leistungen zur Förderung von Transfermaßnahmen 
nach § 320 Abs. 1 Satz 2 und 3, Abs. 3 und 4a nicht erfüllt,
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3a.als Arbeitgeber Leistungen zur Förderung nach § 82 Absatz 6 Satz 3 nicht, nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und den 
Träger der Maßnahme weiterleitet,

4. als Insolvenzverwalterin oder Insolvenzverwalter die Verpflichtung zur Errechnung und 
Auszahlung des Insolvenzgeldes nach § 320 Abs. 2 Satz 1 nicht erfüllt,

ist der Bundesagentur zum Ersatz des daraus entstandenen Schadens verpflichtet.

§ 323 Antragserfordernis

(1) Leistungen der Arbeitsförderung werden auf Antrag erbracht. Arbeitslosengeld gilt mit der 
persönlichen Arbeitslosmeldung als beantragt, wenn die oder der Arbeitslose keine andere 
Erklärung abgibt. Leistungen der aktiven Arbeitsförderung können auch von Amts wegen erbracht 
werden, wenn die Berechtigten zustimmen. Die Zustimmung gilt insoweit als Antrag.

(2) Kurzarbeitergeld, Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen und 
ergänzende Leistungen nach § 102 sind vom Arbeitgeber schriftlich oder elektronisch unter 
Beifügung einer Stellungnahme der Betriebsvertretung zu beantragen. Der Antrag kann auch von 
der Betriebsvertretung gestellt werden. Für den Antrag des Arbeitgebers auf Erstattung der 
Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld gilt Satz 1 
entsprechend mit der Maßgabe, dass die Erstattung ohne Stellungnahme des Betriebsrates 
beantragt werden kann. Mit einem Antrag auf Saison-Kurzarbeitergeld oder ergänzende 
Leistungen nach § 102 sind die Namen, Anschriften und Sozialversicherungsnummern der 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mitzuteilen, für die die Leistung beantragt wird. Saison-
Kurzarbeitergeld oder ergänzende Leistungen nach § 102 sollen bis zum 15. des Monats beantragt
werden, der dem Monat folgt, in dem die Tage liegen, für die die Leistungen beantragt werden.

§ 324 Antrag vor Leistung

(1) Leistungen der Arbeitsförderung werden nur erbracht, wenn sie vor Eintritt des 
leistungsbegründenden Ereignisses beantragt worden sind. Zur Vermeidung unbilliger Härten kann
die Agentur für Arbeit eine verspätete Antragstellung zulassen.

(2) Berufsausbildungsbeihilfe, Ausbildungsgeld und Arbeitslosengeld können auch nachträglich 
beantragt werden. Kurzarbeitergeld, die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die 
Bezieherinnen und Bezieher von Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen nach § 102 sind 
nachträglich zu beantragen.

(3) Insolvenzgeld ist abweichend von Absatz 1 Satz 1 innerhalb einer Ausschlußfrist von zwei 
Monaten nach dem Insolvenzereignis zu beantragen. Wurde die Frist aus nicht selbst zu 
vertretenden Gründen versäumt, wird Insolvenzgeld geleistet, wenn der Antrag innerhalb von zwei 
Monaten nach Wegfall des Hinderungsgrundes gestellt worden ist. Ein selbst zu vertretender 
Grund liegt vor, wenn sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht mit der erforderlichen 
Sorgfalt um die Durchsetzung ihrer Ansprüche bemüht haben.
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§ 325 Wirkung des Antrages

(1) Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld werden rückwirkend längstens vom Beginn des 
Monats an geleistet, in dem die Leistungen beantragt worden sind.

(2) Arbeitslosengeld wird nicht rückwirkend geleistet. Ist die zuständige Agentur für Arbeit an einem
Tag, an dem die oder der Arbeitslose Arbeitslosengeld beantragen will, nicht dienstbereit, so wirkt 
ein Antrag auf Arbeitslosengeld in gleicher Weise wie eine persönliche Arbeitslosmeldung zurück.

(3) Kurzarbeitergeld und ergänzende Leistungen nach § 102 sind für den jeweiligen 
Kalendermonat innerhalb einer Ausschlussfrist von drei Kalendermonaten zu beantragen; die Frist 
beginnt mit Ablauf des Monats, in dem die Tage liegen, für die die Leistungen beantragt werden.

(4) (weggefallen)

(5) Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen sind innerhalb einer 
Ausschlussfrist von drei Monaten nach Ende der Maßnahme zu beantragen.

§ 327 Grundsatz

(1) Für Leistungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, mit Ausnahme des 
Kurzarbeitergeldes, des Wintergeldes, des Insolvenzgeldes und der Leistungen zur Förderung der 
Teilnahme an Transfermaßnahmen, ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände ihren 
oder seinen Wohnsitz hat. Solange die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer sich nicht an ihrem 
oder seinem Wohnsitz aufhält, ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die 
Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer bei Eintritt der leistungsbegründenden Tatbestände ihren 
oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.

(2) Auf Antrag der oder des Arbeitslosen hat die Agentur für Arbeit eine andere Agentur für Arbeit 
für zuständig zu erklären, wenn nach der Arbeitsmarktlage keine Bedenken entgegenstehen oder 
die Ablehnung für die Arbeitslose oder den Arbeitslosen eine unbillige Härte bedeuten würde.

(3) Für Kurzarbeitergeld, die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieherinnen und 
Bezieher von Kurzarbeitergeld, ergänzende Leistungen nach § 102 und Insolvenzgeld ist die 
Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk die für den Arbeitgeber zuständige 
Lohnabrechnungsstelle liegt. Für Insolvenzgeld ist, wenn der Arbeitgeber im Inland keine 
Lohnabrechnungsstelle hat, die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk das Insolvenzgericht 
seinen Sitz hat. Für Leistungen zur Förderung der Teilnahme an Transfermaßnahmen ist die 
Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk der Betrieb des Arbeitgebers liegt.

(4) Für Leistungen an Arbeitgeber, mit Ausnahme der Erstattung von Beiträgen zur 
Sozialversicherung für Personen, die Saison-Kurzarbeitergeld beziehen, ist die Agentur für Arbeit 
zuständig, in deren Bezirk der Betrieb des Arbeitgebers liegt.

(5) Für Leistungen an Träger ist die Agentur für Arbeit zuständig, in deren Bezirk das Projekt oder 
die Maßnahme durchgeführt wird.

(6) Die Bundesagentur kann die Zuständigkeit abweichend von den Absätzen 1 bis 5 auf andere 
Dienststellen übertragen.

§ 333 Aufrechnung
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(1) Wurde eine Entgeltersatzleistung zu Unrecht bezogen, weil der Anspruch wegen der 
Anrechnung von Nebeneinkommen gemindert war oder wegen einer Sperrzeit ruhte, so kann die 
Agentur für Arbeit mit dem Anspruch auf Erstattung gegen einen Anspruch auf die genannten 
Leistungen abweichend von § 51 Abs. 2 des Ersten Buches in voller Höhe aufrechnen.

(2) Der Anspruch auf Rückzahlung von Leistungen kann gegen einen Anspruch auf Rückzahlung 
zu Unrecht entrichteter Beiträge zur Arbeitsförderung aufgerechnet werden.

(3) Die Bundesagentur kann mit Ansprüchen auf Winterbeschäftigungs-Umlage, auf Rückzahlung 
von Kurzarbeitergeld, die Erstattung der Sozialversicherungsbeiträge für die Bezieherinnen und 
Bezieher von Kurzarbeitergeld und von ergänzenden Leistungen nach § 102, die vorläufig erbracht
wurden, gegen Ansprüche auf Kurzarbeitergeld und Wintergeld, die vom Arbeitgeber verauslagt 
sind, aufrechnen; insoweit gilt der Arbeitgeber als anspruchsberechtigt.

§ 404 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Unternehmerin oder Unternehmer Dienst- oder 
Werkleistungen in erheblichem Umfang ausführen lässt, indem sie oder er eine andere 
Unternehmerin oder einen anderen Unternehmer beauftragt, von dem sie oder er weiß oder 
fahrlässig nicht weiß, dass diese oder dieser zur Erfüllung dieses Auftrags 

1. entgegen § 284 Absatz 1 oder § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Ausländerin 
oder einen Ausländer beschäftigt oder

1a. entgegen § 82 Absatz 6 Satz 3 einen Nachweis nicht, nicht richtig, nicht vollständig oder nicht 
rechtzeitig erbringt,

2. eine Nachunternehmerin oder einen Nachunternehmer einsetzt oder es zulässt, dass eine 
Nachunternehmerin oder ein Nachunternehmer tätig wird, die oder der entgegen § 284 Absatz 1 
oder § 4a Absatz 5 Satz 1 des Aufenthaltsgesetzes eine Ausländerin oder einen Ausländer 
beschäftigt.

[…]

§ 405 Zuständigkeit, Vollstreckung und Unterrichtung

(1) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten
sind in den Fällen 

1. des § 404 Abs. 1 sowie des § 404 Abs. 2 Nr. 3 und 4 die Behörden der Zollverwaltung,

2. des § 404 Abs. 2 Nr. 1, 1a, 2, 5 bis 16 und 19 bis 25 die Bundesagentur,

3. des § 404 Abs. 2 Nr. 26 und 27 die Behörden der Zollverwaltung und die Bundesagentur jeweils 
für ihren Geschäftsbereich

[…]

§ 419 Sonderregelungen zu Kurzarbeitergeld, Qualifizierung und Arbeitslosengeld

(1) Kurzarbeitergeld nach § 95 wird bis zum 31. Dezember 2011 mit folgenden Maßgaben 
geleistet: 

1. dem Arbeitgeber werden auf Antrag 50 Prozent der von ihm allein zu tragenden Beiträge zur 
Sozialversicherung in pauschalierter Form erstattet,
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2. für Zeiten der Teilnahme von Arbeitsausfall betroffenen Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmern an einer berücksichtigungsfähigen beruflichen Qualifizierungsmaßnahme, bei 
der die Teilnahme nicht der Rückkehr zur regelmäßigen wöchentlichen Arbeitszeit oder der 
Erhöhung der Arbeitszeit entgegensteht, werden dem Arbeitgeber die von ihm allein zu 
tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für den jeweiligen Kalendermonat auf Antrag in 
voller Höhe in pauschalierter Form erstattet, wenn der zeitliche Umfang der 
Qualifizierungsmaßnahme mindestens 50 Prozent der Ausfallzeit beträgt; 
berücksichtigungsfähig sind alle beruflichen Qualifizierungsmaßnahmen, die mit öffentlichen 
Mitteln gefördert werden; nicht öffentlich geförderte Qualifizierungsmaßnahmen sind 
berücksichtigungsfähig, wenn ihre Durchführung weder im ausschließlichen oder erkennbar 
überwiegenden Interesse des Unternehmens liegt noch der Arbeitgeber gesetzlich zur 
Durchführung verpflichtet ist,

3. für ab dem 1. Januar 2009 durchgeführte Kurzarbeit werden dem Arbeitgeber ab dem siebten
Kalendermonat des Bezugs von Kurzarbeitergeld auf Antrag 100 Prozent der von ihm allein zu 
tragenden Beiträge zur Sozialversicherung in pauschalierter Form erstattet,

4. innerhalb der Bezugsdauer werden Zeiträume, in denen Kurzarbeitergeld nicht geleistet wird, 
auf Antrag des Arbeitgebers abweichend von § 104 Absatz 2 und 3 nicht als Unterbrechung 
gewertet.

Für die Pauschalierung wird die Sozialversicherungspauschale nach § 153 Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 abzüglich des Beitrages zur Arbeitsförderung zu Grunde gelegt.

(2) Kurzarbeitergeld nach § 95 und Saison-Kurzarbeitergeld nach § 101 werden bis zum 31. 
Dezember 2011 mit folgenden Maßgaben geleistet: 

1. neben den in § 96 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 genannten Voraussetzungen ist ein 
Arbeitsausfall auch dann erheblich, wenn im jeweiligen Kalendermonat weniger als ein Drittel 
der in dem Betrieb beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von einem Entgeltausfall
betroffen ist, soweit dieser jeweils mehr als 10 Prozent ihres monatlichen Bruttoentgelts betrifft,

2. § 96 Absatz 4 Satz 2 Nummer 3 gilt nicht für den Fall negativer Arbeitszeitsalden,

3. bei der Berechnung der Nettoentgeltdifferenz nach § 106 Absatz 1 bleiben auf Grund von 
kollektivrechtlichen Beschäftigungssicherungsvereinbarungen ab dem 1. Januar 2008 
durchgeführte vorübergehende Änderungen der vertraglich vereinbarten Arbeitszeit außer 
Betracht; § 106 Absatz 2 findet insoweit keine Anwendung.

(3) § 354 gilt bis zum 31. Dezember 2011 mit der Maßgabe, dass die Aufwendungen für die 
Erstattung der von den Arbeitgebern allein zu tragenden Beiträge zur Sozialversicherung für 
Bezieherinnen und Bezieher von Saison-Kurzarbeitergeld nach § 102 Absatz 4 zu 50 Prozent von 
der Bundesagentur gezahlt werden. Fällt der siebte Monat des Bezugs von Kurzarbeitergeld in die 
Schlechtwetterzeit, werden ab diesem Monat die in Satz 1 genannten Aufwendungen zu 100 
Prozent von der Bundesagentur gezahlt.

(4) (weggefallen)

(5) (weggefallen)

(6) (weggefallen)

(7) Bei der Ermittlung des Bemessungsentgelts ist § 151 mit der Maßgabe anzuwenden, dass für 
Zeiten, in denen die durchschnittliche regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit der oder des 
Arbeitslosen auf Grund einer Beschäftigungssicherungsvereinbarung, die ab dem 1. Januar 2008 
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geschlossen oder wirksam geworden ist, vermindert war, als Arbeitsentgelt das Arbeitsentgelt zu 
Grunde zu legen ist, das die oder der Arbeitslose ohne diese Vereinbarung und ohne Mehrarbeit 
erzielt hätte; insoweit gilt § 150 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 nicht. Satz 1 gilt für Zeiten bis zum 31. 
März 2012.

„§ 421c Vorübergehende Sonderregelungen im Zusammenhang mit Kurzarbeit

In der Zeit vom 1. April 2020 bis 31. Oktober 2020 wird, abweichend von § 106 Absatz 3, Entgelt 
aus einer anderen, während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigung in 
systemrelevanten Branchen und Berufen dem Ist-Entgelt nicht hinzugerechnet, soweit das Entgelt 
aus der neu aufgenommenen Beschäftigung zusammen mit dem Kurzarbeitergeld und dem 
verbliebenen Ist-Entgelt aus der ursprünglichen Beschäftigung die Höhe des Soll-Entgelts aus der 
Beschäftigung, für die Kurzarbeitergeld gezahlt wird, nicht übersteigt. Handelt es sich bei der nach 
Satz 1 aufgenommenen Beschäftigung um eine geringfügige Beschäftigung nach § 8 Absatz 1 
Nummer 1 des Vierten Buches, wird das Entgelt aus dieser Beschäftigung dem Ist-Entgelt nicht 
hinzugerechnet. Die während des Bezugs von Kurzarbeitergeld aufgenommenen Beschäftigungen 
nach Satz 1 sind versicherungsfrei zur Arbeitsförderung.“

§ 450 Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 
Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung

(1) Für die Teilnahme an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung, die vor dem 
1. Januar 2021 nach § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zugelassen wurden, können auch nach dem 
31. Dezember 2020 Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine eingelöst werden, die entweder vor 
dem 1. Januar 2021 nach § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 oder nach dem 31. Dezember 2020 
nach § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 ausgestellt wurden. Aktivierungs- und 
Vermittlungsgutscheine, die vor dem 1. Januar 2021 nach § 45 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
ausgestellt wurden, können auch für die Teilnahme an Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen
Eingliederung eingelöst werden, die nach dem 31. Dezember 2020 nach § 45 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 1 zugelassen wurden.“

(2 1) Für Maßnahmen der ausbildungsbegleitenden Hilfen, die bis zum 28. Februar 2021 beginnen 
und bis zum 30. September 2021, im Fall des § 75 Absatz 2 Satz 2 in der bis zum [einsetzen: 
Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] 
geltenden Fassung bis zum 31. März 2022, enden, gelten die §§ 74, 75, 77 und 79 in der bis zum 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung. Förderungsberechtigt sind auch junge Menschen, die im Fall einer 
Berufsausbildung zusätzlich zu den in § 75 Absatz 3 Nummer 1 in der bis zum [einsetzen: Datum 
des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden 
Fassung genannten Voraussetzungen abweichend von § 30 Absatz 1 des Ersten Buches ihren 
Wohnsitz und ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb von Deutschland haben, deren 
Ausbildungsbetrieb aber in Deutschland liegt.

(3 2) Für Maßnahmen der Assistierten Ausbildung, die bis zum 30. September 2020 beginnen, 
gelten § 130 und die §§ 77 und 79 in der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag des 
Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung. Förderungsberechtigt 
in der ausbildungsbegleiten-den Phase sind auch junge Menschen, die im Fall einer 
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Berufsausbildung zusätzlich zu den in § 130 Absatz 2 Satz 1 in der bis zum [einsetzen: Datum des 
Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses Gesetzes] geltenden Fassung
genannten Voraussetzungen abweichend von § 30 Absatz 1 des Ersten Buches ihren Wohnsitz 
und ihren gewöhnlichen Aufenthalt außerhalb von Deutschland haben, deren Ausbildungsbetrieb 
aber in Deutschland liegt.“

Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)

§ 16 Leistungen zur Eingliederung

(1) Zur Eingliederung in Arbeit erbringt die Agentur für Arbeit Leistungen nach § 35 des Dritten 
Buches. Sie kann folgende Leistungen des Dritten Kapitels des Dritten Buches erbringen: 

1. die übrigen Leistungen der Beratung und Vermittlung nach dem Ersten Abschnitt,

2. Leistungen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach dem Zweiten Abschnitt,

3. Leistungen zur Berufsausbildung nach dem Vierten Unterabschnitt des Dritten Abschnitts 
und Leistungen nach den § 54a Absatz 1 bis 5 §§ 54a und 130,

4. Leistungen zur beruflichen Weiterbildung nach dem Vierten Abschnitt, mit Ausnahme von 
Leistungen nach § 82 Absatz 6, und Leistungen nach den §§ 131a und 131b,

5. Leistungen zur Aufnahme einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung nach dem 
Ersten Unterabschnitt des Fünften Abschnitts.

Für Eingliederungsleistungen an erwerbsfähige behinderte Leistungsberechtigte nach diesem Buch
gelten die §§ 112 bis 114, 115 Nummer 1 bis 3 mit Ausnahme berufsvorbereitender 
Bildungsmaßnahmen und der Berufsausbildungsbeihilfe, § 116 Absatz 1, 2 und 6, die §§ 117, 118 
Satz 1 Nummer 3, Satz 2 und die §§ 127 und 128 des Dritten Buches entsprechend. § 1 Absatz 2 
Nummer 4 sowie § 36 und § 81 Absatz 2 und 3 des Dritten Buches sind entsprechend 
anzuwenden.

(2) Soweit dieses Buch nichts Abweichendes regelt, gelten für die Leistungen nach Absatz 1 die 
Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Dritten Buches mit Ausnahme der 
Verordnungsermächtigung nach § 47 des Dritten Buches sowie der Anordnungsermächtigungen 
für die Bundesagentur und mit der Maßgabe, dass an die Stelle des Arbeitslosengeldes das 
Arbeitslosengeld II tritt. § 44 Absatz 3 Satz 3 des Dritten Buches gilt mit der Maßgabe, dass die 
Förderung aus dem Vermittlungsbudget auch die anderen Leistungen nach dem Zweiten Buch 
nicht aufstocken, ersetzen oder umgehen darf. Für die Teilnahme erwerbsfähiger 
Leistungsberechtigter an einer Maßnahme zur beruflichen Weiterbildung im Rahmen eines 
bestehenden Arbeitsverhältnisses werden Leistungen nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 in 
Verbindung mit § 82 des Dritten Buches nicht gewährt, wenn die betreffende Maßnahme auf ein 
nach § 2 Absatz 1 des Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetzes förderfähiges Fortbildungsziel 
vorbereitet.

(3) Abweichend von § 44 Absatz 1 Satz 1 des Dritten Buches können Leistungen auch für die 
Anbahnung und Aufnahme einer schulischen Berufsausbildung erbracht werden.
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(3a) Abweichend von § 81 Absatz 4 des Dritten Buches kann die Agentur für Arbeit unter 
Anwendung des Vergaberechts Träger mit der Durchführung von Maßnahmen der beruflichen 
Weiterbildung beauftragen, wenn die Maßnahme den Anforderungen des § 180 des Dritten Buches
entspricht und 

1. eine dem Bildungsziel entsprechende Maßnahme örtlich nicht verfügbar ist oder

2. die Eignung und persönlichen Verhältnisse der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten dies 
erfordern.

§ 176 Absatz 2 des Dritten Buches findet keine Anwendung.

(4) Die Agentur für Arbeit als Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende kann die 
Ausbildungsvermittlung durch die für die Arbeitsförderung zuständigen Stellen der Bundesagentur 
wahrnehmen lassen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird ermächtigt, durch 
Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates das Nähere über die Höhe, Möglichkeiten 
der Pauschalierung und den Zeitpunkt der Fälligkeit der Erstattung von Aufwendungen bei der 
Ausführung des Auftrags nach Satz 1 festzulegen.

(5) (weggefallen)

§ 82 Gesetz zur Förderung der beruflichen Weiterbildung im Strukturwandel und zur 
Weiterentwicklung der Ausbildungsförderung

Für Maßnahmen der ausbildungsbegleitenden Hilfen, die bis zum 28. Februar 2021 beginnen und 
bis zum 30. September 2021, im Fall des § 75 Absatz 2 Satz 2 des Dritten Buches in der bis zum 
[einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 dieses 
Gesetzes] geltenden Fassung bis zum 31. März 2022, enden, und für Maßnahmen der Assistierten
Ausbildung, die bis zum 30. September 2020 beginnen, gelten § 16 Absatz 1 Satz 2 Nummer 3 in 
der bis zum [einsetzen: Datum des Tages vor dem Tag des Inkrafttretens nach Artikel 9 Absatz 1 
dieses Gesetzes] geltenden Fassung in Verbindung mit § 450 Absatz 2 Satz 1 und Absatz 3 Satz 1
§ 450 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2 Satz 1 des Dritten Buches.

Legende: 
Änderungen in Orange = Inkrafttreten am 15.März 2020 - Rechtsverordnung rückwirkend zum 

01. März 2020
Änderungen in Rot =    Inkrafttreten am Tag nach der Verkündung
Änderungen in Grau = Inkrafttreten am 01. Juli 2020
Änderungen in Blau = Inkrafttreten am 01. August 2020
Änderungen in Hellgrün = Inkrafttreten am 01. Oktober 2020
Änderungen in Lila = Inkrafttreten am 01. Januar 2021
Änderungen in Grün =  Inkrafttreten am 01. Januar 2022

37



AM / GR 23.04.2020

Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung
(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz - AÜG)

§ 11 Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis

(1) Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen des Leiharbeitsverhältnisses richtet sich 
nach den Bestimmungen des Nachweisgesetzes. Zusätzlich zu den in § 2 Abs. 1 des 
Nachweisgesetzes genannten Angaben sind in die Niederschrift aufzunehmen: 

1. Firma und Anschrift des Verleihers, die Erlaubnisbehörde sowie Ort und Datum der 
Erteilung der Erlaubnis nach § 1,

2. Art und Höhe der Leistungen für Zeiten, in denen der Leiharbeitnehmer nicht verliehen ist.

(2) Der Verleiher ist ferner verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer bei Vertragsschluß ein Merkblatt der 
Erlaubnisbehörde über den wesentlichen Inhalt dieses Gesetzes auszuhändigen. Nichtdeutsche 
Leiharbeitnehmer erhalten das Merkblatt und den Nachweis nach Absatz 1 auf Verlangen in ihrer 
Muttersprache. Die Kosten des Merkblatts trägt der Verleiher. Der Verleiher hat den 
Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber zu informieren, dass er als Leiharbeitnehmer tätig
wird.

(3) Der Verleiher hat den Leiharbeitnehmer unverzüglich über den Zeitpunkt des Wegfalls der 
Erlaubnis zu unterrichten. In den Fällen der Nichtverlängerung (§ 2 Abs. 4 Satz 3), der Rücknahme
(§ 4) oder des Widerrufs (§ 5) hat er ihn ferner auf das voraussichtliche Ende der Abwicklung (§ 2 
Abs. 4 Satz 4) und die gesetzliche Abwicklungsfrist (§ 2 Abs. 4 Satz 4 letzter Halbsatz) 
hinzuweisen.

(4) § 622 Abs. 5 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht auf Arbeitsverhältnisse zwischen 
Verleihern und Leiharbeitnehmern anzuwenden. Das Recht des Leiharbeitnehmers auf Vergütung 
bei Annahmeverzug des Verleihers (§ 615 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) kann nicht durch 
Vertrag aufgehoben oder beschränkt werden; § 615 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt 
unberührt. 

(5) Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht tätig werden lassen, wenn sein Betrieb unmittelbar 
durch einen Arbeitskampf betroffen ist. Satz 1 gilt nicht, wenn der Entleiher sicherstellt, dass 
Leiharbeitnehmer keine Tätigkeiten übernehmen, die bisher von Arbeitnehmern erledigt wurden, 
die 

1. sich im Arbeitskampf befinden oder

2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern, die sich im Arbeitskampf befinden, übernommen 
haben.

Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei einem Entleiher tätig zu sein, soweit dieser durch 
einen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. In den Fällen eines Arbeitskampfes hat der Verleiher 
den Leiharbeitnehmer auf das Recht, die Arbeitsleistung zu verweigern, hinzuweisen.

(6) Die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers bei dem Entleiher unterliegt den für den Betrieb des 
Entleihers geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts; die hieraus sich 
ergebenden Pflichten für den Arbeitgeber obliegen dem Entleiher unbeschadet der Pflichten des 
Verleihers. Insbesondere hat der Entleiher den Leiharbeitnehmer vor Beginn der Beschäftigung 
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und bei Veränderungen in seinem Arbeitsbereich über Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, 
denen er bei der Arbeit ausgesetzt sein kann, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur 
Abwendung dieser Gefahren zu unterrichten. Der Entleiher hat den Leiharbeitnehmer zusätzlich 
über die Notwendigkeit besonderer Qualifikationen oder beruflicher Fähigkeiten oder einer 
besonderen ärztlichen Überwachung sowie über erhöhte besondere Gefahren des Arbeitsplatzes 
zu unterrichten

(7) Hat der Leiharbeitnehmer während der Dauer der Tätigkeit bei dem Entleiher eine Erfindung 
oder einen technischen Verbesserungsvorschlag gemacht, so gilt der Entleiher als Arbeitgeber im 
Sinne des Gesetzes über Arbeitnehmererfindungen.

§ 11a Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, für den Fall außergewöhnlicher Verhältnisse auf dem 
Arbeitsmarkt durch Rechtsverordnung ohne Zustimmung des Bundesrates zu bestimmen, dass 
das in § 11 Absatz 4 Satz 2 geregelte Recht des Leiharbeitnehmers auf Vergütung bei 
Vereinbarung von Kurzarbeit für den Arbeitsausfall und für die Dauer aufgehoben ist, für die dem 
Leiharbeitnehmer Kurzarbeitergeld nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch gezahlt wird. Die 
Verordnung ist zeitlich zu befristen. Die Ermächtigung tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2021 
außer Kraft.

Aufwendungsausgleichsgesetz – AAG

§ 11 Ausnahmevorschriften

(1) § 1 Abs. 1 ist nicht anzuwenden auf 

1. den Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie sonstige 
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sowie die Vereinigungen, 
Einrichtungen und Unternehmungen, die hinsichtlich der für die Beschäftigten des Bundes, der 
Länder oder der Gemeinden geltenden Tarifverträge tarifgebunden sind, sowie die Verbände 
von Gemeinden, Gemeindeverbänden und kommunalen Unternehmen einschließlich deren 
Spitzenverbände,

2. zivile Arbeitskräfte, die bei Dienststellen und diesen gleichgestellten Einrichtungen der in der 
Bundesrepublik Deutschland stationierten ausländischen Truppen und der dort auf Grund des 
Nordatlantikpaktes errichteten internationalen militärischen Hauptquartiere beschäftigt sind,

3. Hausgewerbetreibende (§ 1 Abs. 1 Buchstabe b des Heimarbeitsgesetzes) sowie die in § 1 
Abs. 2 Satz 1 Buchstabe b und c des Heimarbeitsgesetzes bezeichneten Personen, wenn sie 
hinsichtlich der Entgeltregelung gleichgestellt sind,

4. die Spitzenverbände der freien Wohlfahrtspflege (Arbeiterwohlfahrt, Diakonisches Werk der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, Deutscher Caritasverband, Deutscher Paritätischer 
Wohlfahrtsverband, Deutsches Rotes Kreuz und Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in 
Deutschland) einschließlich ihrer selbstständigen und nichtselbstständigen Untergliederungen, 
Einrichtungen und Anstalten, es sei denn, sie erklären schriftlich und unwiderruflich gegenüber 
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einer Krankenkasse mit Wirkung für alle durchführenden Krankenkassen und Verbände ihre 
Teilnahme am Umlageverfahren nach § 1 Abs. 1.

(2) § 1 ist nicht anzuwenden auf 

1. die nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 des Zweiten Gesetzes über die Krankenversicherung der Landwirte 
versicherten mitarbeitenden Familienangehörigen eines landwirtschaftlichen Unternehmers,

2. Dienststellen und diesen gleichgestellte Einrichtungen der in der Bundesrepublik Deutschland
stationierten ausländischen Truppen und der dort auf Grund des Nordatlantikpaktes errichteten 
internationalen militärischen Hauptquartiere mit Ausnahme der in Absatz 1 Nr. 2 genannten 
zivilen Arbeitskräfte,

3. im Rahmen des § 54a des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bezuschusste betriebliche 
Einstiegsqualifizierungen und im Rahmen des § 76 Absatz 7 des Dritten Buches 
Sozialgesetzbuch geförderte § 79 Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch bezuschusste
Berufsausbildungen in außerbetrieblichen Einrichtungen,

4. Menschen mit Behinderungen im Arbeitsbereich anerkannter Werkstätten, die zu den 
Werkstätten in einem arbeitnehmerähnlichen Rechtsverhältnis stehen.

Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung
Arbeitsförderung – AZAV

§ 3 Maßnahmezulassung

(1)  Eine  Maßnahme  lässt  nach  §  179  Absatz  1  Satz  1 Nummer  1  des  Dritten  Buches
Sozialgesetzbuch eine erfolgreiche Teilnahme erwarten, wenn

1. Ziele, Dauer und Inhalte der Maßnahme jeweils auf die Voraussetzungen der Zielgruppe
und das Maßnahmeziel hin konzipiert sind und

2. sie aktuelle Entwicklungen des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes berücksichtigt.

„(2) Die  Bundesagentur  für  Arbeit  veröffentlicht  zweijährlich,  erstmals  im  Jahr  2022,  die
durchschnittlichen Kostensätze nach § 179 Absatz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch.
Grundlage sind die der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Kostensätze der zugelassenen
Maßnahmen der vorangegangenen zwei Kalenderjahre. 

(3) Bei der Prüfung nach § 179 Absatz 1 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch, ob
die  Kosten  einer  Maßnahme  angemessen  sind,  berücksichtigt  die  fachkundige  Stelle
insbesondere die Maßnahmekonzeption einschließlich ihrer Kalkulation. Der Kostenkalkulation
für eine Gruppenmaßnahme ist grundsätzlich eine Gruppengröße von zwölf Teilnehmenden zu
Grunde zu legen. 

(4) Als besondere Aufwendungen im Sinne des § 179 Absatz 2 Satz 1 des Dritten Buches
Sozialgesetzbuch  können  insbesondere  solche  Aufwendungen  anerkannt  werden,  die
begründet sind durch 

1. einen notwendigen überdurchschnittlichen Einsatz von Personal, 

2. eine besondere räumliche Ausstattung, 
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3. eine besondere technische Ausstattung oder

4. eine besondere inhaltliche Ausgestaltung. 

Als besondere Aufwendungen können auch Kosten anerkannt werden, die auf eine barrierefreie
Ausgestaltung  der  Maßnahme  oder  auf  eine  begründete  geringere  Teilnehmerzahl
zurückzuführen sind. 

(5) Die Bundesagentur für Arbeit kann bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kostensätze
neben den ihr nach § 181 Absatz 8 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vorliegenden Daten
auch  die  allgemeine Preisentwicklung oder  die  Lohnentwicklung  im Bereich  der  beruflichen
Erwachsenenbildung  berücksichtigen,  sofern  der  Anstieg  bei  den  durchschnittlichen
Kostensätzen die allgemeine Preis- und Lohnentwicklung nicht übersteigt. 

(6) Auf der Grundlage der Prüfung der fachkundigen Stelle soll die Bundesagentur für Arbeit
ihre Zustimmung nach § 179 Absatz 2 Satz 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch von einem
besonderen  arbeitsmarktpolitischen  Interesse  an  der  Maßnahme  und  dem  Nachweis
notwendiger  überdurchschnittlicher  technischer,  organisatorischer  oder  personeller
Aufwendungen für die Durchführung der Maßnahme abhängig machen. 

(2) Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht jährlich die durchschnittlichen Kostensätze nach
§  179  Absatz  1  Satz  2  und  §  180  Absatz  3  Satz  1  Nummer  3  des  Dritten  Buches
Sozialgesetzbuch.

(3)  Bei  der  Prüfung  nach  §  179  Absatz  1  Satz  1  Nummer  3  des  Dritten  Buches
Sozialgesetzbuch,  ob  die  Kosten  einer  Maßnahme  angemessen  sind,  berücksichtigt  die
fachkundige Stelle insbesondere die Maßnahmekonzeption, einschließlich ihrer Kalkulation.

(4) Bei der Prüfung, ob die Kosten einer Maßnahme nach § 45 Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 des
Dritten Buches Sozialgesetzbuch die durchschnittlichen Kostensätze nach § 179 Absatz 1 Satz
2  des  Dritten  Buches  Sozialgesetzbuch  nicht  unverhältnismäßig  übersteigen,  sind  die
Besonderheiten der Maßnahme und ihre inhaltliche Qualität zu berücksichtigen.

(7) Soweit eine Maßnahme zugelassen werden soll, für deren Durchführung eine Berechtigung
erforderlich ist, ist diese der fachkundigen Stelle vorzulegen.

(8) Die fachkundige Stelle kann Maßnahmebausteine zulassen. Die Zulassung gilt auch für eine
aus  zugelassenen  Maßnahmebausteinen  bestehende  Maßnahme,  wenn  der  Träger
gewährleistet, dass diese Maßnahme individuell auf die Bedürfnisse der Teilnehmenden und
des Ausbildungs- und Arbeitsmarktes abgestimmt ist, und sie die Voraussetzungen des § 45
oder der §§ 81 und 82 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch erfüllt.

§ 4 Ergänzende Anforderungen an Maßnahmen der beruflichen Weiterbildung

(1)  Soweit  Maßnahmen der  beruflichen  Weiterbildung  nach  den  §§ 81  und  82 des  Dritten
Buches Sozialgesetzbuch zugelassen werden sollen, die auf Berufsabschlüsse in anerkannten
Ausbildungsberufen oder bundes- oder landesrechtlich geregelten Berufen vorbereiten, ist der
fachkundigen  Stelle  eine  Bestätigung  der  zuständigen  Stelle  oder  der  zuständigen
Aufsichtsbehörde über die Eignung des Trägers als Ausbildungsstätte vorzulegen.

(2) Die Bundesagentur für Arbeit kann bei der Ermittlung der durchschnittlichen Kostensätze
neben den ihr nach § 181 Absatz 8 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch vorliegenden Daten
auch die allgemeine Preisentwicklung berücksichtigen.
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(3) Die Bundesagentur für Arbeit soll ihre Zustimmung nach § 180 Absatz 3 Satz 1 Nummer 3
des Dritten Buches Sozialgesetzbuch von einem besonderen arbeitsmarktpolitischen Interesse
an  der  Maßnahme  und  dem  Nachweis  notwendiger  überdurchschnittlicher  technischer,
organisatorischer  oder  personeller  Aufwendungen  für  die  Durchführung  der  Maßnahme
abhängig machen.

§ 5 Zulassungsverfahren

(1)  Im  Rahmen  der  Trägerzulassung  prüft  die  fachkundige  Stelle  das  Vorliegen  der
Anforderungen  des  §  2  Absatz  1  bis  6  ortsbezogen  und  bezogen  auf  den  jeweiligen
Fachbereich.  Die  ortsbezogene  Prüfung  bezieht  die  Standorte  des  Trägers  mit  ein.  Die
jeweiligen Fachbereiche sind:

1. Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung nach § 45 Absatz 1 Satz 1
Nummer 1 bis 5 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

2.  ausschließlich  erfolgsbezogen  vergütete  Arbeitsvermittlung  in  versicherungspflichtige
Beschäftigung nach § 45 Absatz 4 Satz 3 Nummer 2 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

3. Maßnahmen der Berufswahl und Berufsausbildung nach dem Dritten Abschnitt des Dritten
Kapitels des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

4.  Maßnahmen  der  beruflichen  Weiterbildung  nach  dem  Vierten  Abschnitt  des  Dritten
Kapitels des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

5. Transferleistungen nach den §§ 110 und 111 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch,

6.  Maßnahmen  zur  Teilhabe  behinderter  Menschen am Arbeitsleben  nach  dem Siebten
Abschnitt des Dritten Kapitels des Dritten Buches Sozialgesetzbuch.

(2)  Im  Rahmen  der  Maßnahmezulassung  prüft  die  fachkundige  Stelle  das  Vorliegen  der
Anforderungen der §§ 3 und 4 ortsbezogen. Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend.

(3) Die Referenzauswahl nach § 181 Absatz 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch beruht auf
einer  unabhängigen,  repräsentativen  Stichprobenauswahl  der  fachkundigen  Stelle.  Die
Referenzauswahl kann durchgeführt werden für die Prüfung von Maßnahmen, deren Kosten die
Durchschnittskostensätze nach § 179 Absatz 2 § 179 Absatz 1 Satz 2 oder § 180 Absatz 3 Satz
1 Nummer 3 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch nicht übersteigen.

(4)  Die  Dauer  der  Zulassung  von  Maßnahmen  richtet  sich  nach  den  voraussichtlichen
Entwicklungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Sie soll  auf längstens drei Jahre befristet
werden. Sie kann auf längstens fünf Jahre befristet werden, sofern die Entwicklung auf dem
Ausbildungs-  und  Arbeitsmarkt  voraussichtlich  keine  wesentlichen  Auswirkungen  auf  die
Maßnahme hat.

(5)  Änderungen,  die  der  Träger  der  fachkundigen  Stelle  nach  §  181  Absatz  5  Satz  2  in
Verbindung mit  §  177  Absatz  4  des  Dritten  Buches Sozialgesetzbuch  mitzuteilen  hat,  sind
insbesondere solche, die die Standorte des Trägers, seine Fachbereiche und die Durchführung
der Maßnahme betreffen.

(6) Dem Zertifikat nach § 181 Absatz 6 Satz 2 Nummer 1 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
zur Zulassung des Trägers ist eine Anlage beizufügen, in der die Standorte mit den jeweiligen
Fachbereichen aufgeführt sind und die fortlaufend aktualisiert wird. Satz 1 gilt entsprechend für
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die  Zertifikate  nach  §  181  Absatz  6  Satz  2  Nummer  2  und  3  des  Dritten  Buches
Sozialgesetzbuch.

(7)  §  181  Absatz  7  des  Dritten  Buches  Sozialgesetzbuch  gilt  für  eine  aus  zugelassenen
Maßnahmebausteinen bestehende Maßnahme entsprechend. Die von der fachkundigen Stelle
nach § 181 Absatz 7 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch zu setzende Frist ist so zu wählen,
wie es erforderlich ist, um die rechtlichen Anforderungen schnellstmöglich zu erfüllen und die
erneute Durchführung nicht rechtmäßiger Maßnahmen zu verhindern.

(8) Die Prüfung der Durchführung von Maßnahmen und die Beobachtung des Erfolgs dieser
Maßnahmen obliegen nach § 183 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch allein der Agentur für
Arbeit.  Die  fachkundige  Stelle  prüft  im  Rahmen  des  §  181  Absatz  7  des  Dritten  Buches
Sozialgesetzbuch,  ob  die  ihr  gemäß § 183 Absatz  4  des  Dritten  Buches Sozialgesetzbuch
mitgeteilten Erkenntnisse Auswirkungen auf die Zulassung haben.

§ 7 Sonderregelung

Für  das  Jahr  2020  werden  die  durchschnittlichen  Kostensätze  für  Maßnahmen  nach  §  45
Absatz 4 Satz 3 Nummer 1 und nach den §§ 81 und 82 des Dritten Buches Sozialgesetzbuch
auf der Basis der im Jahr 2019 von den fachkundigen Stellen vorgelegten Kostensätze ermittelt.
Zum 1. Juli 2020 werden die durchschnittlichen Kostensätze für Maßnahmen der beruflichen
Weiterbildung nach den §§ 81 und 82 um 20 Prozent angehoben.
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